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Andreas Menan 
und die Tagsatzung in Schwpz.

von Fritz Vischer.

Im Sommer des Jahres 1802 zog Napoleon seine Truppen, 
nachdem sie beinahe fünf Jahre lang ununterbrochen unser Land 
okkupiert hatten, durch plötzlichen Entschluß aus der Schweiz 
zurück. Die Kunde hievon wirkte im ganzen Lande entmutigend 
und ermutigend zugleich; entmutigend zunächst für die Mit
glieder der radikalen Patriotenpartei, deren Regierungen zur 
Erlangung der Anerkennung und der erforderlichen Autorität 
sich je und je auf die in der Schweiz vorhandenen französischen 
Truppen zu stützen gewohnt waren. Dieser Regierung wurde 
dadurch die zur Herrschaft unbedingt nötige Grundlage entzogen. 
Umgekehrt sah sich dadurch die hochkonservative anti-französische 
Partei unerwartet in der Lage, ihre bisherige erfolglose Tätig
keit zur Umgestaltung der Schweiz und Wiedererlangung der 
Herrschaft von neuem, und mit Aussicht auf mehr Erfolg, zu 
beginnen.

Der Anstoß zur Gegenrevolution ging diesmal von den 
Urkantonen aus. Am 14. August erließen dieselben eine von 
Aloys Reding entworfene fulminante Proklamation an das 
„sämmtliche biedere Schweizervolk"^). Sie beriefen sich dabei 
vor allem auf den 11. Artikel des Friedenstraktats von Lune- 
ville, der dem Schweizervolke nebst der Unabhängigkeit das 
Recht zugestand, sich eine eigene Verfassung zu geben. Reding 
ging dabei von dem Grundsatz aus, der Einheitsstaat müsse 
verschwinden, und die alte föderative Eidgenossenschaft auf
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moderner Grundlage — d. h. ohne Untertanen und zugewandte 
Orte — wieder erstehen. Er kündigte demgemäß eine eid
genössische Tagsatzung in Schwyz an, deren Programm die Auf
lösung der helvetischen Regierung und der Entwurf einer neuen 
schweizerischen Verfassung bildete.

Sogleich nach seinem Erscheinen erregte das Manifest die 
Aufmerksamkeit der weitesten Kreise in der Schweiz. Allent
halben sammelten sich die zahlreichen Gegner der Einheits
verfassung um ihre Führer, vertrieben die helvetischen Kan- 
tonalbehörden, soweit sie sich nicht schon von selbst geflüchtet 
hatten, und organisierten eine Gegenrevolution.

In besonders hohem Maße geschah dies im Kanton Basel.
Am 9. August verließ General Montrichard mit den letzten 

französischen Truppen unsere Stadt. Wenige Wochen später 
setzte bereits die Reaktion ein, und die wehrlosen helvetischen 
Beamten sahen sich zur Flucht genötigt. Eine Anzahl alt
gesinnter Bürger bemächtigten sich nämlich am 13. September 
der Wache beim Zeughaus, um den Transport mehrerer für 
die helvetische Armee bestimmter Kanonen samt Munition zu 
verhindern.

Am 18. September wurde der helvetisch gesinnte Präsident 
der Munizipalität, Andreas Buxtorf, „der größte Spitzbub und 
Schelm", (wie ihn ein anonymes Flugblatt in jenen Tagen 
nannte)?), seiner Stelle entsetzt, und der berüchtigte Führer 
der Basler aristokratischen Partei, Oberstzunftmeister Andreas 
Merian«), zum Präsidenten der Munizipalität erhoben. Selbst 
die ehemalige Freikompagnie durfte sich noch einmal eines 
kurzen Daseins erfreuen und wurde dem Kommando Venedikt 
Ryhiners unterstellt. Die helvetischen Farben an öffentlichen 
Gebäuden und Standarten wurden getilgt, und die alte schwarz
weiße Standesfarbe am Rathause und den militärischen 
Emblemen wieder zu Ehren gezogen. Infolge aller dieser 
Vorfälle sah sich der Regierungsstatthalter Ryhiner seiner 
Autorität beraubt; er floh am Nachmittag des 21. September, 
unter Zurücklassung der Zeughausschlüssel, auf seines Vaters

177 12



Landgut bei Liestap). Die Basler Munizipalität, verstärkt 
um mehrere Mitglieder der Eemeindekammer, bildete fortan 
eine Zeit lang die provisorische Regierung des Kantons. Ihr 
Präsident war Andreas Merian, Statthalter Christoph Burck
hardt, und Hieronymus Eemuseus blieb Präsident der Ee
meindekammer. Die Verwaltungsgeschäfte behielten mehrere 
Mitglieder der Verwaltungskammer bei, die zur Reaktion 
willig Hand geboten hatten. Auch sie wurde um zwei Mit
glieder der Eemeindekammer vermehrt, und das Präsidium an 
Johann Rudolf Fäsch erteilt.

So standen die Dinge in Basel, als infolge des Abfalls 
Zürichs von der helvetischen Regierung am 18. September 
eine neue heftige Proklamation an die „Bewohner der ehemals 
aristokratischen Kantone und untergebenen Lande"«) erlassen 
wurde, mit der bestimmten Aufforderung, die Tagsatzung un
verzüglich zu beschicken. Je zwei Abgeordnete aus jedem 
Kanton, einer von der Stadt und einer vom Lande, sollten 
zur eidgenössischen Tagsatzung gesandt werden. Als Bedingung 
der Zulassung wurde die Stellung eines der Größe jedes 
Kantons angemessenen Kontingents zu einer Bundesarmee 
verlangt. Damit war von Seite der Länderkonferenz die prin
zipielle Anerkennung der Gleichberechtigung der neuen Kan
tone sowie der Untertanen überhaupt ausgesprochen, und der 
Gegenrevolution von vornherein bestimmte Grenzen gesetzt.

In Basel zögerte man nun nicht mehr, dem Rufe nach 
Schwyz ohne weiteres Folge zu leisten; und zwar glaubte die 
provisorische Regierung, die Stadt nicht würdiger vertreten 
zu können, als indem sie ihren Präsidenten in eigener Person 
an die Tagsatzung schicke. So wurde Andreas Merian dazu 
auserkoren.

Am Abend des 27. September langte Andreas Merian 
in Begleitung seines Sekretärs Daniel Merian und des in den 
Stadtfarben gekleideten alten Weibels Tschopp nach langer 
und beschwerlicher Reise in Schwyz an«). Am Morgen des 
nämlichen Tages war die Tagsatzung unter freiem Himmel
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durch eine feurige Ansprache Redings eröffnet worden. Andreas 
Merian gibt uns selbst in einem Briefe, den er am Abend 
dieses Tages — wenige Stunden nach seiner Ankunft — an 
seine Basler Freunde abfaßte, Kenntnis davon. „Seit heute 
morgen 6 bis abends 4" — heißt es darin — „haben wir nicht 
„mehr als 7 à 8 Stunden machen können, und vieles zu Fuß. 
„Der Weg über den Schindelleggi und Sattelberg bis auf 
„Steinen herunter ist über alle Begriffe abscheulich, die Kutsche 
„springt Schuhhoch von einem Felsstück auf das andere."

„Bei meinem Eintritt in den Konferenzsaal ward ich 
äußerst höflich und noch mehr rührend empfangen und von 
allen Repräsentanten umarmt. Herr Landammann Reding 
holte mich bei der Tür des Saals und führte mich an der 
Hand zu meinem Platze.

Das erste in der Session war, mich der Commission zu
zuordnen, welche alle Geschäfte vorher beraten und Aufsätze 
obendrein verfertigen soll, eine Liste dieser Geschäfte kann 
ordentlich abschrecken, sie ist außerordentlich stark.

Der eidgenössische Gruß ward heute morgen um 8 Uhr 
unter freiem Himmel auf dem Platz vor dem Rathaus abgelegt. 
Ich bedauerte, daß es unmöglich gewesen, diesem solemnen Acte 
beizuwohnen. Der hiesige Stand hat ein Corps in alter 
Schweizertracht, rotem Wams mit weißem Kreuz und breiten 
Hüten und Hellebarden in der Hand, errichten lassen, welche 
nun auf dem Rathaus Wache halten, meistens große starke 
Leute."?)

Merian fand bei seiner Ankunft in Schwyz bereits die 
Abgeordneten von 7 Ständen versammelt: es waren diejenigen 
der Kantone: Bern, Uri, Schwyz, Unterwalden, Glarus, 
Appenzell und Eraubünden. Er wurde alsbald — wie er in 
dem eben verlesenen Schreiben angedeutet hat — der diplo
matischen Kommission zugeteilt. Es war dies ein Ausschutz, 
dem die Abfassung von Ratschlägen und Gutachten, und auch 
der Entwurf der neu einzuführenden Bundesverfassung über
tragen werden sollte. Merians Mitarbeiter in der diplo
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matischen Kommission waren: Seckelmeister Hans Caspar 
Hirzel von Zürich, Ratsherr Joh. Rud. von Sinner von Bern, 
Major Emanuel Jauch von Uri, die Landammänner Ludwig 
Weber von Schwyz, Fridolin Zwicky von Elarus, Jakob Zell- 
weger von Appenzell a./N. und Bundespräsident Vincenz von 
Salis-Sils von Eraubünden«). Die Wahl in diese Kommission 
befriedigte Merians Eitelkeit; immerhin mag er ihr mit ge
mischten Gefühlen beigetreten sein. Ihm graute — wie er 
selbst schon angedeutet hat — vor der Menge schwieriger Aus
gaben, zu deren Lösung diese Kommission berufen sein sollte.

Merian hat sich nun angestrengt, uns eine möglichst ge
treue Analyse über die Verhandlungen der Tagsatzung zu 
hinterlassen. Das Manuskript befindet sich im hiesigen Staats
archiv unter der Aufschrift: „Die Schweiz im Jahre 1802, nebst 
allen Verhandlungen und Folgen der schweizerischen Tag
satzung, welche im Herbstmonat und Weinmonat zu Schwyz 
abgehalten worden — aus den Archiven und Originalien ge
sammelt, von einem Freund und Verehrer seines Vater
landes"»). Die Sammlung wurde im Jahr 1803 verfertigt, 
und Merians Absicht ging unzweifelhaft dahin, den ganzen 
Bericht als Rechtfertigung an seine Mitbürger drucken zu 
lassen. Der Druck unterblieb dann jedoch, aus uns unbekannten 
Gründen. „Der Gegenstand ist allzuwichtig" — so drückt sich 
Merian in einer Art Vorrede aus — „und für jeden dermalen 
lebenden ächten Schweizer und für die ganze Nachwelt so be
schaffen, daß es nicht zu verantworten wäre, wenn alles dieses 
in der Dunkelheit begraben und vor den Augen unsrer Nach
kommen verborgen bleiben sollte. Blos dieses ist die Ursache 
dieser mühsamen Sammlung aus zerstreuten Schriften und aus 
verschiedenen Cantons-Canzleien und Particularnachrichten, 
für deren Aechtheit aber die Sache selbst bürgt."i°)

Merians Berichte über die Tagsatzung sind für uns von 
unschätzbarem Wert, namentlich dadurch, daß er uns die Über
lieferung anderer durch interessante Beiträge vervollständigt. 
Ich bin auch der Ansicht, daß wir den Darstellungen Merians
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vollen Glauben schenken können, denn ich habe sie mit den in 
Stricklers Aktensammlung enthaltenen Stücken über die Tag
satzung genau verglichen und nirgends Divergenzen von Be
lang entdecken können, soweit sie über dieselben Dinge sprechen.

Merian hatte bald nach seiner Ankunft vollauf zu tun, die 
Sitzungen folgten sich Tag auf Tag, sowohl diejenigen der 
Kommission, als auch diejenigen der Tagsatzung.

Gleich in einer der ersten Sitzungen der diplomatischen 
Kommission ergriff er das Wort. Das Gespräch kam auf den 
zukünftigen Ausbau der neuen Bundesverfassung, wobei 
mehrere Abgeordnete der alten Eidgenossenschaft mit ihren 
Untertanen und zugewandten Orten wiederum das Wort 
redeten. Da erhob sich Merian und legte mit unverkennbarer 
Deutlichkeit dar, man dürfe sich jetzt nicht mehr von den bisher 
festgesetzten Grundsätzen entfernen; man müsse nun endgültig 
auf alle politischen Vorrechte verzichten und den Untertanen 
diejenigen Freiheiten und Rechte gewähren, die bereits im 
Jahr 1798 von allen Kantonen versprochen worden seien. 
Dann erging er sich in einigen Bemerkungen über die neu ein
zuführende Bundesverfassung und sprach von einem Föderativ- 
Staat, wobei die Zentralregierung mit „mehrerer Kraft als 
ehemals" gebildet werden müßte. Merian sah damals im 
Gegensatz zu vielen seiner Gesinnungsgenossen ein, daß mit 
der Tradition der Vororte nun endgültig gebrochen werden 
müsse, daß an ihre Stelle eine ständige Zentralregierung 
treten müsse, deren Obliegenheiten die Verhandlungen mit dem 
Ausland und interne Angelegenheiten von allgemeinem schwei
zerischen Interesse bilden müßten. Er ging Hiebei bewußt oder 
unbewußt der bisher beinahe unbegrenzten Souveränität der 
ehemaligen Orte scharf zu Leibe").

Eine seiner Hauptsorgen gleich zu Anfang der Konferenz 
war diejenige, der durch immer neue Schulden ins Ungemessene 
angewachsenen Finanz-Misöre der Schweiz nach Kräften zu 
wehren. „Die 100jährigen Ersparnisse unserer Väter" — 
drückte er sich damals aus — „sind verschwendet, eine große
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Menge Nationalgüter verkauft, die übrigen verpfändet, die 
Schweiz in einer Schuldenlast von vielen Millionen." Das 
Einheitssystem sei zu kostspielig, die Besoldungen viel zu hoch, 
namentlich die Auslagen für die Armee, die Diplomaten und 
andere dergleichen „Großtunsartikel" völlig überflüssig. „Die 
Schätze sind teils weggeführt, teils sonst verschwunden, Zehnten 
und Grundzinse mußten immerfort bezahlt werden. Neue un
erschwingliche Abgaben auf Erbschaften, auf Handänderungen, 
auf Handlungen, Gewerbe und Handwerken, auf Pferde, 
Hunde, Dienstboten erhoben; bald ward eine Kriegssteuer, bald 
eine Naturalienlieferung ausgeschrieben mit dem unerbittlichen 
Beisatz, auch bei den gerechtesten Einwendungen, dennoch vor
erst zu bezahlen und dann nachwärts seine Behelfe vor
zutragen."^)

Die Erkenntnis, daß etwas geschehen müsse, um die Ab
gaben möglichst zu reduzieren und das Volk nach Kräften da
von zu befreien, war an und für sich nicht unrichtig; hatte doch 
der helvetische Einheitsstaat gerade wegen seiner harten und 
teilweise ungerechtfertigten fiskalischen Maßregeln einen 
großen Teil seiner Anhänger verloren und die Gegner zu 
immer unerbittlicherem Kampfe angespornt. Allein eine 
Regierung ohne Geld ist undenkbar; wollte man einerseits das 
ganze Auflagensystem der Helvetik niederreißen, so mußten 
andererseits neue Geldquellen eröffnet und andere Einnahmen 
für die Regierung geschaffen werden. Dabei konnte man aller
dings die Tatsache in Erwägung ziehen, daß die französischen 
Truppen, zu deren Unterhalt ein großer Teil der Steuern ver
wendet worden war, sich nun aus der Schweiz entfernt hatten. 
Die Ausgaben konnten somit tatsächlich reduziert und eine all
gemeine Verminderung der Steuern in Aussicht gestellt werden. 
Allein wer wollte sich damals bei der Unbeständigkeit der 
politischen Verhältnisse, wo jeder Tag sozusagen neue Verwick
lungen mit sich bringen konnte, zugestehen, die Räumung der 
Schweiz durch die Franzosen werde von Bestand sein?

Nichtsdestoweniger kamen Merians Steuerreformpläne
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im Schoße der Tagsatzung zunächst gar nicht zur Verhandlung; 
sie mußten vor andern noch wichtigeren Geschäften zurückstehen.

Am 30. September wurde nämlich vor allem ein von der 
diplomatischen Kommission redigiertes „Schreiben der Tag
satzung an verschiedene Mächte zur Rechtfertigung der neuen 
Constituirung der Eidgenossenschaft" abzuschicken beschlossen^). 
Das Schreiben wurde an die Höfe in Wien, Petersburg, Berlin, 
Madrid und London abgesandt; ebenso wurden der Vize
präsident der italienischen Republik, Melzi, und Konsul 
Bonaparte davon in Kenntnis gesetzt. Man hielt — dem 
konservativen Charakter der Tagsatzung entsprechend — un- 
gemein viel darauf, mit den legitimen Herrschern Ost-Europas, 
auf deren Macht man sich im Notfalle zu stützen hoffte, gut 
zu stehen.

Das Manifest erhöhte wiederum das Ansehen der Tag
satzung. Mehrere Kantone, die bisher noch gezögert hatten, 
sandten daraufhin ebenfalls Abgesandte nach Schwyz, so 
Luzern, Baden, Thurgau, Schaffhausen, Zug, Solothurn und 
die Landschaft Basel. Hier war es bald nach Merians Abreise 
seinen Gesinnungsgenossen gelungen, auch das Land zum 
großen Teile für die Reaktion zu gewinnen. Es kam eine 
Kommission zustande, zur Hälfte aus Stadtbürgern, zur Hälfte 
aus Landbürgern bestehend, welche das neue Grundgesetz des 
Kantons entwerfen sollte. Als sich die Führer der Landschaft 
vergewissert hatten, daß dem Lande aus der Reaktion keinerlei 
Schaden erwachsen werde, schritten sie sorglos zur Wahl des 
Deputierten nach Schwyz. Gewählt wurde Daniel Pfafs, 
Spitalpfleger aus Liestal").

So tagten anfangs Oktober beinahe die gesamten Kan
tone deutscher Zunge in Schwyz.

Als ihre vornehmste Aufgabe betrachtete nun die Tag
satzung die Auflösung der Eegenregierung in Lausanne. Sie 
ließ deshalb ihre Truppen vorrücken, nachdem die Deputierten 
der fünf Orte am 18. September einen am 7. September mit 
den Truppen der helvetischen Regierung abgeschlossenen
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Waffenstillstand wiederum gekündigt hatten. An diesem Tage 
wurde der schwyzerische Landesfähndrich Ludwig Auf der Maur 
zum Befehlshaber der von den bisher in Schwyz versammelten 
fünf Orten Uri, Schwyz, Unterwalden, Elarus und Appenzell 
„aufgebotenen und wirklich im Felde stehenden Observations- 
armee" ernannt*»).

Er drang mit solchem Ungestüm vor, daß die helvetische 
Garnison von Luzern, als sie sich auf dem Rückzüge nach 
Lausanne befand, am 23. September in Vurgdorf in seine 
Hände fiel. Die Einbuße, welche die helvetische Regierung 
durch die Gefangennahme dieser teilweise recht guten Truppen 
erlitt, belief sich auf 800 Mann und 24 Offiziere, nebst zwei 
Kanonen*«). Unter den damals gefangengenommenen Offi
zieren befand sich auch ein Sohn von Peter Ochs aus Basel; 
er hatte als Quartiermeister beim 4. helvetischen Bataillon 
Dienste geleistet. Er wurde nebst den übrigen Gefangenen 
am 4. Oktober nach Elarus transportiert und daselbst inter
niert*^*). Reding ließ diese „Heldentat" bei Beginn der Tag
satzung in Schwyz öffentlich verkünden und mit dem Geläute 
aller Glocken feiern*«).

Eine einheitlichere Offensivbewegung machte sich aber erst 
unter den Tagsatzungstruppen geltend, als am 25. September 
noch ein größeres Kontingent Berner unter dem Kommando 
des Generals Emanuel von Wattenwyl dieselben verstärkt 
hatte. — Das ganze Truppenkorps bedurfte nun einer ener
gischen und sachkundigen Leitung.

Deshalb wurde am 27. September durch einmütigen Be
schluß der Schwyzer Tagsatzung Niklaus Franz von Bachmann 
zum Generalissimus der Tagsatzungsarmee ernannt*»), auf 
dessen Antrag hin die ihm untergebenen Truppen fortan den 
Namen „eidgenössische Armee" annahmen. Bachmann umgab 
sich alsbald mit einer Art von Eeneralstab, der seinen Sitz 
in Bern hatte und offiziell den Namen „Kriegsrat" erhielt. 
Neben Leuten, deren militärische Kenntnisse durchaus nicht 
über allem Zweifel erhaben waren, begegnen uns dort Offi
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ziere, die sich in der ganzen Schweiz hohen Ansehens erfreuten. 
Ich nenne nur Oberst Wieland?") aus Basel, Oberst Karl 
Pfyffer aus Luzern, Oberst Müller aus Schwyz und Major 
Ott aus Zürich").

Die helvetische Regierung sah sich, wie wir schon ange
deutet haben, auf das Gebiet der (mehr oder weniger) treu 
gebliebenen Kantone Freiburg und Waadt beschränkt. Sie 
residierte seit dem 20. September in Lausanne, und ihre Armee 
hielt unter dem Befehle General Andermatts die Linie von 
Freiburg bis Murten besetzt, um womöglich eine Invasion in 
ihren letzten Zufluchtsort zu verhindern.

Es möge uns hier gestattet sein, zum besseren Verständnis 
des nun Folgenden, die Lage der helvetischen Republik seit 
dem Wegzuge der französischen Truppen — d. h. feit dem 
Sommer 1802 — kurz zu skizzieren. Die Lossagung der Ur- 
kantone von der helvetischen Regierung geht bis in den Juli 
des Jahres 1802 zurück. Damals wurden die helvetischen 
Beamten daselbst vertrieben, die alten Landsgemeinden wieder 
eingeführt und Alois Reding zum Landammann gewählt. Am
1. August erließ deshalb die helvetische Regierung in Bern 
eine „Proclamation für die 3 Urkantone"") und forderte sie 
auf, „die verfassungsmäßigen Beamten und Behörden" wieder 
einzusetzen.

Allein umsonst; vielmehr erließen die llrkantone 14 Tage 
später das schon erwähnte?») Manifest an das „sämtliche biedere 
Schweizervolk", das einer Kriegserklärung derselben an die 
helvetische Regierung gleich kam. Seitdem die Schwäche der 
helvetischen Zentralregierung offenbar geworden war, gingen 
die llrkantone den französischen Gesandten Verninac in Bern 
um seine Vermittlung an; gleichzeitig sprachen sie beim hel
vetischen Landammann vor und stellten für ihre Unterwerfung 
Bedingungen, die mit den Interessen und den Grundsätzen des 
Gesamtstaates völlig unvereinbar waren").

Verninac empfing die Abgesandten zwar freundlich, 
lehnte es aber im übrigen ab, sich in die inneren Angelegen
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heilen der Schweiz zu mischen; nichtsdestoweniger gab er ihnen 
zu verstehen, er werde dem Beginnen der Föderalisten in der 
Schweiz nichts in den Weg legen. Unterdessen hatten die 
alarmierenden Nachrichten des luzernischen Regierungsstatt
halters Keller (der zugleich außerordentlicher Regierungs
kommissär in der Urschweiz war) an die helvetische Regierung 
diese zum Handeln veranlaßt. Sie sandten ihren militärischen 
Vertrauensmann, General Andermatt, mit mehreren ihr treu 
gebliebenen Regimentern zur Unterwerfung der Aufständischen 
in die Urschweiz. Allein Andermatt holte sich in der Nacht 
vom 27./28. August an der Rengg eine vollständige Niederlage 
durch die Truppen der Urkantone^).

Das an sich unbedeutende Gefecht an der Rengg gewann 
bei der Lage der Dinge sofort die Bedeutung des Entscheidungs
kampfes. Andermatt zog sich mit seinen Truppen zurück, und 
der Vollziehungsrat wurde am 2. September vom Senat beauf
tragt, die französische Vermittlung wiederum anzurufen?«).

Seitdem man wußte, daß die helvetische Regierung nicht 
imstande sei, die kleinen Kantone zum Gehorsam zu bringen, 
griff die Lust zum „gefahrlosen, fröhlichen Rebelliren" im 
Schweizerlande weiter um sich??). Die Kantone Linth und 
Säntis, d. h. Elarus und Appenzell, schlössen sich den Ur- 
kantonen an; in Eraubünden, Rheintal, Toggenburg und der 
Landschaft St. Gallen begann ebenfalls der Aufstand zu wüten. 
Deshalb schloß am 7. September General Andermatt mit den 
Abgeordneten der Urkantone in Luzern einen Waffenstillstand 
auf dreitägige Kündigungsfrist.

Nachdem Andermatt auf diese Weise freie Hand be
kommen hatte, wandte er sich gegen die Stadt Zürich, deren 
Bewohner ebenfalls sich der Insurrektion anzuschließen drohten. 
Der unerwartete Widerstand, der ihm dort begegnete, bewog 
ihn zu einem zweimaligen Bombardement der Stadt. Allein 
durchaus ohne Erfolg. Deshalb beschloß der helvetische Senat 
am 14. September, alle Feindseligkeiten gegen Zürich ein
zustellen, und am 15. September kam eine Übereinkunft zustande.
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Die erfolglos nach Zürich hineingeworfenen Granaten 
gaben das Signal zur Insurrektion in der ganzen Mittel
schweiz; vor allem in den Kantonen: Bern, Solothurn und 
Baden. Gleichzeitig wurden die Urkantone ob der nutzlosen 
Mordbrennerei der helvetischen Truppen aufs neue erbost, 
kündeten am 15. September den kurz vorher geschlossenen 
Waffenstillstand und erließen den anfangs erwähnten Aufruf 
der demokratischen Kantone?«) an die Bewohner „der ehemals 
aristokratischen Cantone und untergebenen Lande".

Am 18. September kapitulierte daraufhin die helvetische 
Regierung in Bern. Sie erhielt samt ihren Truppen freien 
Abzug nach den Kantonen Freiburg und Waadt. Gleichzeitig 
fanden sich wiederum Deputierte der demokratischen Kantone 
in Bern ein; sie suchten den französischen Gesandten Verninac 
zum Anschluß an die Tagsatzung nach Schwyz zu bewegen, „um 
dadurch sich von den Unordnungen zu entfernen, die täglich bei 
dem sich Regierung nennenden Collegium in Bern vor
gehen"^).

Allein Verninac hielt es für geratener, sich noch fernerhin 
der helvetischen Regierung anzuschließen. Er begab sich mit 
derselben in die Waadt, gefolgt von Andermatt und den 
ihm treugebliebenen helvetischen Truppen. Letzteren wurde 
übrigens auf ihrem Rückzüge von Bachmann und Auf der Maur 
hart zugesetzt; ich erinnere an die schon erwähnte Gefangen
nahme einer Abteilung durch den „Verghelden" Auf der Maur 
in Vurgdorf»"). Die übrigen suchten es nun auf der Linie 
Freiburg-Murten zum Entscheidungskampfe kommen zu 
lassen.

Unterdessen hatte am 25. September „die Vereinigung 
von 7 restaurirten Cantonen (nämlich: Urkantone, Elarus, 
Appenzell, Graubünden und Bern) zur Auflösung der hel
vetischen Regierung unter sich ein Verkommnis und eine Con
vention abgeschlossen"»;). Gleichzeitig erfolgte die schon er
wähnte Insurrektion in Basel und Merians Abreise nach 
Schwyz.

187



So standen nun die Dinge, als am 3. Oktober Auf der Maur 
von neuem, nachdem seine Truppen Murten besetzt, den Feind 
angriff. Den Kern seiner Armee bildeten 4500 Berner, dazu 
kamen 2800 Urschweizer, Glarner und Appenzeller, 600 Zürcher, 
250 Solothurner u. a. m.

Dieser stattlichen Macht gegenüber verfügte Andermatt, 
mit Einschluß der Garnison von Freiburg, nur über 2500 
Mann, größtenteils Milizen, da die Linienbataillone durch 
Gefangennahme der Luzerner Garnison und durch Desertionen 
stark dezimiert waren««).

So wurden Andermatts Bataillone an diesem Tage beim 
Pfauen-Holz oberhalb Murten, bei Dompierre und bei 
Payerne von Auf der Maur blutig geschlagen, und Payerne 
noch am gleichen Abend vom Feinde besetzt. Namentlich 
Auf der Maur's unwiderstehlichem Anstürme war der Erfolg 
dieses Tages zu verdanken; „seine Truppen, durch das Beispiel 
ihres Führers beseelt, griffen mit schweizerischem Heldenmut 
an, und alles Widerstands ungeachtet, drang diese Colonne 
durch, und der Feind wurde von diesen Orten geworfen" — 
so drückt sich ein Bericht vom 4. Oktober an die Tagsatzung 
darüber aus.

Am 4. Oktober avancierten AufderMaur's Truppen bis 
in die Nähe von Moudon und lieferten den helvetischen 
Truppen von neuem ein siegreiches Gefecht. Der Rückzug der 
geschlagenen Armee verwandelte sich von diesem Augenblick an 
in eine regellose Flucht; unaufhaltsam wälzten sich Ander
matts Truppen den schützenden Mauern der waadtländischen 
Kapitale zu.

Als Tags darauf eine starke Abteilung eidgenössischer 
Truppen von Payerne aus einen Handstreich gegen Freiburg 
unternahm, vermochte auch diese Stadt, trotzdem sie stark be
festigt war, Auf der Maur's siegreiche Truppen nicht mehr auf
zuhalten. Nach kurzer Gegenwehr ergab sich Freiburg, und am 
5. Oktober kam die Kapitulation zustande«»).

So war die Armee der vereinigten, in Schwyz ver
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sammelten Kantone eben im Begriffe, allen Widerstand zu 
brechen und die letzten Anhänger der Einheitsregierung auf 
gewaltsamem Wege zum Anschluß an die konföderierte Eid
genossenschaft zu bewegen, als von Frankreich aus plötzlich ein 
energisches: „Bis hierher und nicht weiter" erscholl,

Die Kunde von Bachmanns siegreichen Kämpfen war 
nämlich inzwischen bereits auch in Frankreich ruchbar geworden 
und bis zu Napoleon gedrungen. Rasch entschlossen hielt es 
der I. Konsul für nötig, augenblicklich zu vermitteln, ehe es zu 
spät sei, und die Schweiz sich selbst eine Verfassung gegeben 
habe. Er sandte deshalb einen seiner Adjutanten, Brigade
general Rapp, mit bestimmten Instruktionen in die Schweiz.

Rapp kam am Morgen des 4. Oktober in Lausanne an, 
als die helvetische Regierung eben im Begriff war, über ihre 
letzten Maßregeln zu verhandeln, Lausanne zu verlassen und 
über den See nach Savoyen oder Genf zu flüchten^). Rapp 
begab sich unverzüglich in die eben stattfindenden Sitzungen 
des Vollziehungsrates und des Senates und verlas daselbst eine 
von St. Cloud mitgebrachte Proklamation des I. Konsuls 
vom 30. September an die 18 Kantone der schweizerischen Eid
genossenschaft, worin Bonaparte der Schweiz die Vermittlung 
förmlich aufdrängte.

Bonaparte verlangte nämlich durch seinen außerordent
lichen Courier damals in der Schweiz die Wiedereinsetzung des 
Senates und der Regierung in Bern, die Rückkehr aller hel
vetischen Statthalter in ihre Regierungsbezirke, die Auflösung 
der Tagsatzung und der Armee in Schwyz und die Absendung 
mehrerer Deputierter nach Paris zur Beratung einer neuen 
Verfassung für die Schweiz»«).

Mit Freuden ging der Senat auf das „Vermittlungs
anerbieten" des I. Konsuls ein und proklamierte die Annahme 
desselben schon tags darauf»«).

Um 10 Uhr am Morgen des 4. Oktober reiste Rapp nach 
Bern ab, um bei den „Insurgenten" seinen Forderungen eben
falls Geltung zu verschaffen. Unterwegs traf er die ersten
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feindlichen Vorposten — „nicht auf der Höhe vor Lausanne an, 
wohin sie der Schrecken schon vorrücken gemacht hatte", — wie 
es in unserm Berichte heißt»?), „sondern in Moudon, und das 
Hauptquartier in Payerne". Bachmann befand sich auch 
daselbst.

Unverzüglich begab sich Rapp zu ihm und wies ihm seine 
Instruktion vor. Auf seinen gemessenen Befehl, die Feindselig
keiten augenblicklich einzustellen, bemerkte Bachmann bitter: 
„24 Stunden später hätten Sie alles ruhig gefunden; ich hätte 
die helvetische Regierung und ihre Soldaten in den See ge
worfen, und die Schweiz wäre glücklich gewesen"»»). Dies 
geschah noch am 4. Oktober.

Das energische Auftreten des französischen Abgesandten 
verstimmte Bachmann aufs äußerste; er machte deshalb Rapp 
Opposition. Er ließ am 5. Oktober seine Truppen noch über 
Moudon hinaus vorrücken und nahm gleichzeitig, wie wir 
soeben vernommen»»), die Stadt Freiburg ein. Erst am Abend 
dieses Tages erließ er den Befehl zur Einstellung der Feind
seligkeiten, nachdem der Kommandant der helvetischen Truppen 
bei ihm um einen Waffenstillstand nachgesucht hatte. Die Ein
nahme von Freiburg erfolgte demnach — es ist dies hervor
zuheben — den von Rapp erhaltenen Befehlen strikte zuwider. 
Rapp drohte deshalb, er werde bei ferneren Zuwiderhand
lungen eine Armee von 40 000 Franzosen in die Schweiz ein
rücken lassen.

Unterdessen hatte sich Rapp nach Bern begeben. Daselbst 
berief er sogleich die restaurierte Kantonsregierung, die so
genannte Standeskommission, zusammen^»).

Mit dieser hochkonservativen, aus intransigenten Ele
menten bestehenden Regierung trat er nun alsobald in Unter- 
handlungen. Dieselben waren durchaus nicht leicht für ihn 
und erforderten einiges diplomatisches Geschick und viel Ge
duld. Lange sträubte sich nämlich — im Gegensatz zur hel
vetischen Regierung — der Stolz der selbstbewußten Berner 
Standesherren, von neuem auf die entehrenden Bedingungen
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des I. Konsuls einzugehen. Trotzdem durften sie sich der Ein
sicht nicht verschließen, daß es ein gewagtes Spiel sei, Frank
reichs Willen zu trotzen und sich von neuem einer Niederlage 
— ähnlich derjenigen am Erauholz — samt nachfolgender 
möglicher Plünderung der Hauptstadt auszusetzen.

Bedenken solcher und ähnlicher Art mögen wohl die 
Berner Regierung bewogen haben, Bonapartes Proklamation 
vom 30. September durch je zwei Deputierte der Standes
kommission und des Kriegsrates nach Schwyz zu senden"), 
im Einverständnis mit der Tagsatzung zu handeln und zu ge
wärtigen, was dieselbe nun beschließen werde. Gleichzeitig 
machten die Standeskommission und der Eidgenössische Kriegs
rat in Bern das Berner Volk und die eidgenössischen Truppen 
in zwei Proklamationen von der „eingeleiteten französischen 
Vermittlung" bekannt").

Frankreichs Abgesandter bewilligte der Tagsatzung eine 
Frist von fünf Tagen, während deren sie sich für Annahme oder 
Verwerfung der Mediation entscheiden sollte; er selbst harrte 
unterdessen in Bern der Antwort; auf direkte Verhandlungen 
mit den Schwyzer „Rebellen" mochte er sich nicht einlassen.

Die nach Schwyz beorderten Gesandten der Berner 
Standeskommission waren Professor Tscharner und Stadt
schreiber Thormann; ihnen schlössen sich, wie bereits erwähnt, 
zwei Mitglieder des Kriegsrates der verbündeten Kantone 
(in Bern) an: Oberst Karl Pfyffer aus Luzern und Ratsherr 
Leonhard Freuler aus Elarus. Die beiden Letztgenannten 
mutzten vor allem jener von Rapp im Namen Bonapartes 
gegebenen Erklärung in Schwyz Nachdruck zu verschaffen suchen, 
wonach der I. Konsul jeden weiteren Angriff auf die hel
vetischen Truppen als Kriegserklärung betrachten würde.

Die Kunde von Rapps Mission war unterdessen jedoch 
bereits in Schwyz ruchbar geworden. Die Berner Gesandt
schaft traf deshalb die Tagherren daselbst nicht mehr völlig 
unvorbereitet. Sofort nach ihrer Ankunft — spät am Abend 
des 6. Oktober — wurde noch eine Sitzung einberufen, und die
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Gesandten referierten über Rapps Vorschläge. Nach An
hörung derselben wurde die ganze Angelegenheit der diplo
matischen Kommission zur „Eingebung eines Gutachtens und 
Vorlegung allfallsiger Schreibensentwürfe" übergeben. Sie 
prüfte Bonapartes Proklamation vom 30. September genau 
und entwarf dann eine Antwort. Die Kommission kam darin 
zu dem Schlüsse, daß in der Schweiz keine Faktionen herrschen, 
daß die Nation nur gegen die Regierung aufgestanden und ent
schlossen sei, eine Regierungsart einzuführen, welche auf gleiche 
Rechte der Einwohner gegründet werde.

In diesen Punkten seien alle Kantone einmütig und daher 
eine Vermittlung nicht erforderlich; die übrigen „Beding- 
nisse" seien für die Nation entehrend, um so mehr, da derselben 
der Luneviller Frieden das Recht gestatte, sich selbst eine Kon
stitution zu geben").

Die versammelte Tagsatzung nahm hierauf in Gegenwart 
der Berner Deputierten die Resolution der Kommission an. 
Die ganze Beratung wurde — so wird uns mitgeteilt — „mit 
der größten Ruhe und Kaltblütigkeit" geführt und die Ant
wort an Bonaparte von allen Deputierten unterzeichnet, dem 
Drucke übergeben und allen Ständen je ein Exemplar davon
zugesandt").

Dieser mutvolle Versuch, dem Willen des I. Konsuls zu 
trotzen, verdient unseres Erachtens alle Beachtung, um so mehr, 
als es neben Hirzel vornehmlich auch Merians Verdienst war, 
darauf hingewiesen zu haben, man solle es doch wenigstens 
auf eine Probe, sich Napoleons Befehl zu widersetzen, an
kommen lassen. Merian suchte auch — übrigens nicht ganz mit 
Unrecht — einen großen Teil der Schuld der unglückseligen 
Intervention Napoleons der helvetischen Regierung aufzu
bürden.

Die Rapp zuteil gewordene Antwort bedeutete demnach 
nichts weniger als eine Art von „passivem Widerstand" der 
Tagsatzung den französischen Forderungen gegenüber, zumal 
darin die Unmöglichkeit derselben betont war, sich dem I. Konsul
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mit Waffengewalt zu widersetzen. Das Schriftstück wurde durch 
die Kriegsräte Freuler und Pfyffer dem französischen Ab
gesandten wiederum nach Bern überbracht.

Unterdessen war es — ebenfalls auf Betreiben Rapps — 
zwischen der helvetischen und der Schweizer Armee zu Unter- 
handlungen gekommen. Um diese zu fördern, sandte Bachmann 
seinen Stabschef Herrenschwand in Begleitung von Oberst 
Tscharner als Parlamentäre nach Lausanne. Wachmanns stets 
weiter vordringender Armee wurde infolgedessen endgültig 
Stillstand geboten, und am 5. und 6. Oktober kam zu Mont- 
prêvèyres und Lausanne ein Waffenstillstand zwischen den hel
vetischen und den eidgenössischen Truppen zustande").

Der Abschluß desselben erfolgte — wie Herrenschwand aus
drücklich betonte — nur aus dem Grunde, weil Rapp erklärt 
hatte, jeder weitere Angriff der eidgenössischen Truppen auf 
die helvetischen würde vom I. Konsul als Kriegserklärung 
gegen die Tagsatzung betrachtet.

Der Waffenstillstand wurde von der Tagsatzung ge
nehmigt"). Bachmann erhielt daher bald darauf Befehl, 
seine Armee auf einen eventuellen Rückzug vorzubereiten.

Als Oberst Karl Pfyffer dem französischen General die 
ihm aus Schwyz zuteil gewordene, unbestimmte Antwort über
brachte, wurde Rapp äußerst verstimmt. Er verlangte genauen 
Aufschluß und den schriftlichen Wortlaut der Erklärung. 
Pfyffer verfertigte sie, stellte sie ihm zu und schloß darin mit 
den Worten: „Wenn der I. Consul darauf besteht, die münd
lichen Drohungen zu erfüllen, welche uns der Herr General 
Rapp in seinem Namen gemacht hat, -10 000 Mann in die 
Schweiz einrücken zu lassen, so kann ich die Ehre haben, den 
Herrn General zu versichern, daß wir der Gewalt nachzugeben 
wissen, und daß Niemand daran denkt, gegen die Macht des 
I. Consuls zu streiten, aber daß, um ihn zu bewegen, uns noch 
Waffen übrig bleiben, die er selbst achtet, nämlich die Ge
rechtigkeit unsrer Sache, die öffentliche Meinung und diejenige 
der Nachwelt"?«).
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Trotzdem beharrte Rapp energisch auf den ihm mitge
gebenen Instruktionen und verlangte die augenblickliche Auf
lösung der Schwyzer Tagsatzung; ja, er drohte sogar von neuem, 
wenn die Tagsatzung nicht bis zum 14. Oktober vollständig aus- 
einandergegangen sei, so werde er unverzüglich 40 000 Franzosen 
unter dem Befehl von General Ney in die Schweiz einrücken 
lassen").

Die Berner Standeskommission stutzte bei diesen Worten. 
Eine solche Sprache hatte sie nicht erwartet. Sie beschloß fast 
Augenblicklich, dem Befehl des I. Konsuls keinen Widerstand 
mehr zu leisten und die Tagsatzung um jeden Preis zum Nach
geben zu veranlassen").

Nachdem Rapp also gesprochen, begab er sich wiederum von 
Bern nach Lausanne, um daselbst die weiteren Entschlüsse von 
Schwyz abzuwarten.

Eine Hauptschuld an dem plötzlichen, so rücksichtslosen Auf
treten Rapps, den Schweizerischen Tagherren gegenüber, trug 
wohl zweifellos die Einnahme von Freiburg am Tage des 
Waffenstillstandes von Montprêvèyres. Rapp war der An
sicht, mit der Einnahme von Freiburg sei der eben abge
schlossene Waffenstillstand wieder gebrochen worden, und war 
darüber höchst erbost. Nicht ganz mit Unrecht.

Wachmanns ungestümem Vorwärtsgehen am Tage des 
Waffenstillstandes von Montprêvèyres war in der Tat am 
5. Oktober die freiburgische Kapitale zum Opfer gefallen. 
Allerdings hatte nicht er, sondern einer seiner Subalternen, 
Ludwig Auf der Maur — aber auf Wachmanns Befehl — die 
Kapitulation vollzogen. Auf der Maur suchte deshalb, in 
einem ausführlichen Memoriale an die Tagsatzung, sein Vor
gehen zu rechtfertigen, und stellte derselben, sollte er nur der 
geringsten Schuld überwiesen werden, seine Entlassung 
anheim«»).

Die Tagsatzung gab in der Tat Auf der Maur Recht und 
beließ ihn vorläufig bei seinem Kommando. Um dergleichen 
Vorfälle in Zukunft zu vermeiden, wurde auf Wachmanns An-
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gesuch hin seiner Armee ein Zivilrepräsentant beigegeben, „da", 
— wie er sich ausdrückte — „das politische nicht in sein Fach 
einschlage". Unter den drei Vorgeschlagenen, Jauch, Merian 
und Pfister, wurde der letztgenannte gewählt. Pfisters In
struktionen gingen dahin, die „diplomatische und politische 
Correspondent für das Hauptquartier zu besorgen, und alle 
Feindseligkeiten mit den französischen Truppen tunlichst ver
meiden zu helfen").

Als dies geschehen, machten sich wiederum mehrere Ab
geordnete der Berner Standeskommission auf den Weg nach 
Schwyz, um die Tagsatzung von Rapps neuen Forderungen in 
Kenntnis zu setzen").

In der Frühe des 11. Oktober langte die Deputation in 
Schwyz an. Alsbald versammelte sich die Tagsatzung zur Ent
gegennahme der neuen Vorschläge; allein vergebens boten die 
Deputierten der Standeskommission ihre ganze Beredsamkeit 
auf, die Tagsatzung — wie es ihnen befohlen worden war — 
zum unbedingten Nachgeben zu bewegen.

Nachdem nämlich die Tagherren mit Unmut Rapps imper
tinente Postulate angehört, wurde wiederum die diplomatische 
Kommission mit der Abfassung eines Gutachtens betraut. Nach 
dreistündiger Beratung beschloß dieselbe von neuem, sich Rapps 
Forderungen zu widersetzen. Daher wurde der Befehl zur 
Auflösung der Tagsatzung einmütig abgelehnt. So verwahrte 
sich die Tagsatzung abermals in einstimmigem Proteste gegen 
Napoleons Zumutung, fremde Vermittlung anzunehmen, unter 
Hinweis auf den uns schon bekannten Artikel des Friedens von 
Lunêville.

Trotz dieser mutigen und energischen Sprache, deren sich die 
Tagsatzung in ihren Verhandlungen mit dem elsässischen Diplo
maten bediente und sich dessen mit Recht rühmen darf, mußte 
sie sich dennoch mit Rapps Drohungen abzufinden suchen. Dieser 
hatte bekanntlich erklärt, beim geringsten Widerstand der Tag
satzung werde er am 14. Oktober den General Ney mit 40 000 
Franzosen in die Schweiz einrücken lasten»»), und an der Aus
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führung dieses Planes zu zweifeln, hatte man in der Schweiz 
keinen vernünftigen Grund; französische Truppen waren da
mals an den Grenzen unsres Landes — namentlich bei Basel 
und Genf — massenhaft konzentriert.

Bachmann wurde deshalb am 12. Oktober in aller Stille 
angewiesen, seine Armee auf einen eventuellen Rückzug vorzu
bereiten und sie von der Möglichkeit des Einrückens der Fran
zosen in Kenntnis zu setzen; auch solle er anzeigen: „daß man 
nur der Uebermacht weiche, dabei aber gute Ordnung und 
einen ehrenvollen Rückzug beobachten solle"»^).

Der eidgenössische Kriegsrat in Bern kam ihm dabei zu 
Hilfe. Ein von ihm geschickt redigiertes und unterzeichnetes 
Manifest kündigte den „biederen Schweizerischen Waffen
brudern" am 11. Oktober Bonapartes Entschluß und die „ein
getretene Vermittlung" an und warnte^) sie eindringlich vor 
jedem Versuche, beim Einrücken der Franzosen sich mit den 
Kriegsgeübten, an Zahl und Gewandtheit den Ihrigen vielfach 
überlegenen französischen Truppen zu messen.

Das Verdienst um diese Maßregel gebührt in erster Linie 
dem Eidgenössischen Zivilrepräsentanten Pfister. Seitdem er 
in seiner Stellung als Kommissär mit Rapp direkt verhandelte, 
konnte er sich der Tatsache nicht verschließen, daß jede Opposi
tion nutzlos sei. Er suchte nach Kräften die Tagsatzung davon 
zu überzeugen und hatte mit seinen Argumenten wenn auch 
nicht einen ganzen, so doch zweifellos mehr Erfolg als die eben 
erst wieder von Schwyz zurückgekehrten Deputierten der Berner 
Standeskommission.

Zeugnis dessen ist uns neben dem projektierten Rückzug 
der Armee eine „Proclamation" der Tagsatzung vom 
12. Oktober über „die Gründe ihrer voraussichtlichen Auf
lösung".

Die Tagsatzung zeichnet sich darin noch einmal ihr Pro
gramm vor, dessen Ausführung von den Franzosen ein so jähes 
Ende bereitet werden sollte, und bespricht im weiteren die 
Möglichkeit einer durch das Einrücken französischer Truppen
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erfolgenden Auflösung. Das Ganze kann wohl als eine Art 
von politischem Testament derselben betrachtet werden.

Die Proklamation sollte den Chefs der in die Schweiz ein
rückenden französischen Truppen als Zeichen der Devotion über
reicht werden, „übrigens ist es allerdings zu vermuten," — 
heißt es in resigniertem Tone am.Ende der Proklamation nicht 
mit Unrecht — „daß, wie sich auch die Tagsatzung in Rücksicht 
der Proklamation des I. Consuls möchte benommen haben, 
gleichwohl Französische Truppen über kurz oder lang, und zwar 
unter noch fataleren, bedenklicheren Umständen, auf unsern 
vaterländischen Boden würden eingerückt sein, weßnahen sie sich 
desto mehr genötigt sah, auf der Linie des Rechts und der Ehre 
stehen zu bleiben, welche die heilige Pflicht gegen das Vater
land vorzeichnet."°«)

Die Tagsatzung, die sich im übrigen vollkommen bewußt 
war, daß ihre hartnäckige Opposition den Einmarsch der Fran
zosen am 14. Oktober zur Folge haben könnte, beschloß deshalb 
auf Merians Antrag, „den 14 Oktober als einen für das 
Schicksal der Eidgenossenschaft besonders wichtigen Tag durch 
einen außerordentlichen Gottesdienst zu feiern".

In der Morgenfrühe des 14. Oktober lenkten deshalb sämt
liche Deputierte ihre Schritte der Kathedrale von Schwyz zu und 
betraten in feierlichem Zuge diese Stätte. „Der heutige Zug 
in die Kirche", — heißt es in Merians Bericht darüber — 
„von allen Gesandten, Schreibern und Bedienten war feierlich. 
Die kraftvolle, tröstliche Predigt, welche ein würdiger Geist
licher, der hiesige berühmte Pater Capuziner, gehalten, war 
sehr erbaulich und zu Thränen rührend, und das Gebet für das 
Beste des allgemeinen Vaterlandes von der anwesenden zahl
losen Menge frommer Zuhörer so inbrünstig, daß nicht zu 
zweifeln, dasselbe werde erhört und das Vaterland gerettet 
werden."^)

Die Predigt ist uns leider nicht mehr erhalten; es ist dies 
um so bedauerlicher, als darin — wie wir von einer andern 
Seite erfahren — eine Parallele zwischen Bonaparte und
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Nebukadnezar gezogen und „wohl ausgeführt" wurdet). Es 
wäre immerhin interessant gewesen, zu erfahren, was sich ein 
katholischer Geistlicher aus der Jnnerschweiz damals über 
Napoleon wohl für erbauliche Gedanken gemacht haben mag. 
Im festen Vertrauen auf eine gute Wendung der Dinge ver
ließen darauf die Deputierten den Gottesdienst.

Um so mehr mögen sie sich daher gefreut haben, als wenige 
Stunden später die in Freiburg erbeuteten Trophäen, 3 hel
vetische Fahnen, mehrere Kanonen und „anderes Geräte", in 
Schwyz anlangten. „Der Neveu von Landamman Reding" — 
so lautet unser Bericht — „hat die Fahnen in die Sitzung ge
bracht und mit einigem Unwillen, „daß der schöne Anfang so 
gehemmt worden", niedergelegt."»») Auch Aufder Maur's 
„männliches Benehmen" wurde bei dieser Gelegenheit von 
neuem hervorgehoben, und er tags darauf zum Generalmajor 
der schweizerischen Armee befördert«»).

Unterdessen hatten aber die Verhandlungen des Zivil
repräsentanten und seines Stabes mit dem Abgeordneten 
Bonapartes nicht aufgehört. Am 12. Oktober gab Pfister im 
Namen der Tagsatzung die Erklärung ab, „sie müsse zwar der 
Übermacht weichen, dennoch aber, wenn sie auch dem Zwange 
nachgebe, bleibe doch ihr Wille unbezwungen, und sie behalte 
das der Schweizer Nation durch den Lunsviller Tractat zuge
sicherte Recht, sich selbst frei zu constituiren, feierlich vor und 
erkläre zugleich, daß sie die aus den gerechtesten Gründen ver
haßte helvetische Regierung niemals anders als aufgedrungen 
werde ansehen können."

Schon tags zuvor war Pfister in Wiflisburg angelangt 
und hatte daselbst auch Rapp getroffen, der eben auf dem Wege 
von Bern nach Lausanne begriffen war; er setzte den ihm hier 
zufällig begegnenden Wachmann von der Verlängerung des 
Waffenstillstandes bis zum 14. Oktober ebenfalls in Kenntnis.

Pfisters Ankunft reizte den französischen General jedoch 
aufs neue. Er wurde nicht müde, immer und immer wieder zu 
betonen, die Tagsatzung müsse sich, falls sie das Wiederein-
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greifen der Franzosen in der Schweiz nicht heraufbeschwören 
wolle, bis zum 14. Oktober unbedingt unterworfen haben. 
Rapps Zorn ließ auch dann nicht nach, als ihm tags darauf 
Pfister auseinandersetzte, die Tagsatzung werde sich voraus
sichtlich der Ordre des I. Konsuls unterwerfen, wünsche aber 
im übrigen, daß die Schweiz ihrer Freiheit nicht von neuem 
wieder beraubt werde.

Pfisters inständige Bitte, die am 14. Oktober abgelaufene 
Frist für die Tagsatzung noch um 2 mal 24 Stunden zu ver
längern, fand daher bei Rapp durchaus kein Gehör. Er war eben 
im Begriff, nach Lausanne abzureisen und gab die bestimmte Er
klärung ab, sollten ihm unterwegs irgendwelche Truppenkörper 
der Verbündeten begegnen, so werde er sofort den an der 
Grenze stehenden französischen Regimentern Befehl zum Vor
rücken geben.

Rapps erneute Drohung verhallte diesmal in Schwyz, 
dank Pfisters energischen Vorstellungen, nicht ungehört. Die 
Tagsatzung faßte nach langer Beratung den Auflösungs- 
Leschlußsi) und traf die ersten Dispositioyen zum Rückzüge 
ihrer Armee. Zugleich ließ sie aber durch Pfister melden, sie 
werde die Armee einstweilen noch nicht auflösen, darin wolle 
die Versammlung von ihrem „wohlüberlegten Entschlüsse" 
nicht abweichen«?).

Mit gleicher Bestimmtheit wurde den Eidgenössischen 
Truppen auf ihrem Rückzug die Consigne erteilt, helvetische 
Truppen, die ihnen unterwegs etwa begegnen sollten, ohne 
weiteres anzugreifen und nur vor den Franzosen unter Protest 
zu weichen.

Unterdessen war man in Bern einig geworden, die aus
sichtslose Opposition der Tagsatzung zu ignorieren und auf 
eigene Faust mit dem französischen Unterhändler womöglich 
eine Verständigung anzubahnen.

Ein erst vor kurzem aus Paris zurückgekehrter Herr von 
Mülinen, der daselbst vergeblich in naiver Weise um die Gnade 
des I. Konsuls für die Tagsatzung gebeten hatte, wurde zu
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diesem Zweck von Bern nach Lausanne gesandt. MMnen 
überantwortete nun im Auftrag der Standeskommission, hinter 
dem Rücken der Tagsatzung, die frühere helvetische Bundes
hauptstadt in die Hände des Franzosen. Die Bedingungen 
kamen beinahe denjenigen einer Kapitulation gleich.

Rapp sollte — so war ausgemacht — statt französischer 
Truppen nur die beiden helvetischen Auxiliarbrigaden Perrier 
und Wattenwyl als ständige Garnison nach Bern bringen, 
dafür mußte aber Mülinen im Namen der Berner Regierung 
garantieren, daß der Wiedereinsetzung des helvetischen Senates 
und der Regierung in Bern keinerlei Schwierigkeiten bereitet 
würden, wenn sie jetzt von neuem in Bern noch auf kurze Zeit 
die Zentralgewalt übernehme«»). Rapp stellte nämlich 
wiederum die baldige Umgestaltung der helvetischen Ver
fassung in Aussicht, sobald man in Schwyz die Befehle des 
I. Konsuls vollzogen habe.

Das überraschende und plötzliche Einlenken der Berner 
Regierung hatte im weiteren zur Folge, daß der Einmarsch der 
Franzosen noch einmal hinausgeschoben wurde. Einem zu
fällig in Lausanne anwesenden Adjutanten Reps wurde gerade 
damals der Auftrag zuteil, seinem General den Befehl zu 
überbringen, noch nicht in die Schweiz einzurücken. Rapp 
wollte noch der Tagsatzung zu einem ähnlichen Beschlusse die 
Möglichkeit bieten««). —

Während in Lausanne diese Unterhandlungen vor sich 
gingen, wurde auch in Bern, zwischen der Standeskommission 
einerseits und Bachmann und Pfister andrerseits, im Namen 
der Tagsatzung auf eine Einigung hingearbeitet. Am 13. Okt. 
hielten sie eine gemeinsame Sitzung ab. Pfister riet dringend 
an, durch eine neue Abordnung die Tagsatzung zum Nachgeben 
zu bewegen zu suchen, und auch Bachmann äußerte sich in 
ähnlichem Sinne und wies darauf hin, daß es durchaus keine 
Schande sei, einer Macht nachzugeben, welcher ganz Europa 
habe weichen müssen. Darum habe er bereits schon die nötigen 
Dispositionen zum Rückzüge der Truppen getroffen. Der eid
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genössische Kriegsrat teilte dies Bedenken seines Chefs eben
falls. Dies alles bewog Pfister und Bachmann, Rapps An
kunft in Bern abzuwarten««).

Die Tagsatzung, welche ihre in Bern befindlichen Unter
händler nicht zu desavouieren vermochte, gab nun endgültig 
die Sanktion zum sofortigen Rückzüge ihrer Armee hinter 
Bern, auf die Linie Vurgdorf, Herzogenbuchsee. Jede vor
zeitige Auflösung der Armee wurde jedoch strikte verboten.

Dank Wachmanns vorzüglich getroffenen Anordnungen 
ging der Rückzug der schweizerischen Truppen auf die eben 
erwähnte Linie am 15. und 16. Oktober in der Tat ohne 
Hindernisse sozusagen in mustergültiger Weise vor sich. Bach
manns leitender Gedanke beim Rückzüge war der, die Armee 
so zu stellen, daß sie die nördlich Bern gelegenen Kantone 
Aargau, Solothurn und Baden vor dem „Gewalteinfluß" der 
helvetischen Regierung zu schützen vermöge.

Der eidgenössische Kriegsrat, der bisher in Bern getagt 
hatte, entfernte sich nun ebenfalls aus dieser Stadt und begab 
sich nach Luzern««). Die Kriegsräte der Kantone Bern, Solo
thurn und Basel nahmen bei dieser Gelegenheit ihren Abschied, 
da sie der inzwischen in ihren Kantonen eingetretenen Ereig
nisse wegen jede weitere militärische Opposition für aussichtslos 
hielten«?).

Die Räumung Berns durch die Organe der eidgenössischen 
Tagsatzung bedeutete dessen völlige Preisgabe an Rapp und 
somit an die noch in Lausanne weilende helvetische Regierung. 
Dieser Ausgang der Sache für den Kanton Bern kam der 
Standeskommission daselbst äußerst gelegen. Schon lange 
ärgerte sich die bernische Regierung ob dem nutzlosen Wider
stände gegen die französischen Forderungen in Schwyz, um 
so mehr, als die zwei aus ihrer Mitte zur Vermittlung dorthin 
gesandten Deputationen wenig oder gar keinen Erfolg auszu
weisen gehabt hatten.

Auch war dem im Auftrag der Standeskommission in 
Paris gewesenen schon erwähnten««) jüngeren von Mülinen
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vor kurzem daselbst bedeutet worden, einer siegreichen Gegen
revolution in der Schweiz werde von Frankreich aus Gefahr 
drohen. Deshalb war man damals in Bern zum Nachgeben 
stets gerne bereit, zumal auch die auf allzu demokratischer 
Grundlage beruhenden Anschauungen der Tagsatzung bekannt
lich durchaus nicht mit denjenigen der regimentsfähigen, stolzen 
Berner Patrizier identisch waren.

Man nahm demnach in Bern auf eigene Faust die Media
tion an, um wenigstens — so glaubte man — den Einmarsch 
der Franzosen zu vermeiden. Die Vernischen Truppen wurden 
entlassen und der Bernische Gesandte auf der Tagsatzung, Rats
herr von Sinner, drang ebenfalls auf seine Abberufung. Am 
15. Oktober erließ die Berner Regierung ihre letzte Prokla
mation«»), und am 17. löste sich, nach nur kurzer Regierung, 
die Standeskommission wieder auf, nachdem sie ihre Befugnisse 
dem helvetischen Regierungsstatthalter Bay abgetreten hatte.

Tags darauf ergriff die helvetische Regierung wieder Be
sitz von der Hauptstadt, und zu ihrem Schutze übernahmen die 
beiden erwähnten helvetischen Hilfsbrigaden?«) daselbst den 
Platzdienst. Die Standeskommission wählte außerdem, bevor sie 
auseinanderging, — wie es in Vonapartes Proklamation vor
geschrieben war — mehrere Abgeordnete zur Lonsià nach 
Paris und forderte die Tagsatzung auf, ein gleiches zu tun. 
Allein diese verwahrte sich in bittern Ausdrücken wiederum 
dagegen und berichtete noch am 18. Oktober nach Bern, sie 
sei fest entschlossen, unter keiner Bedingung in eine solche Ab
ordnung einzuwilligen, und die Standeskommission solle ja 
nicht für sich allein handeln^).

Am 16. Oktober traf Rapp mit den ersten helvetischen 
Truppen in Bern ein. Er empfing bald nach seiner Ankunft 
Pfister und Bachmann in Audienz, sprach sich anerkennend über 
den gut geleiteten Rückzug der eidgenössischen Truppen aus 
und empfahl der Tagsatzung das Vorgehen der Standes
kommission zur Nachahmung. — ,üaite8 taut es aus vou8 voulsr, 
is kermerm Is8 veux Ià-âs88U8; Lon8srvs2 8sulement Ia
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quillitè et observer les tarmes"??) — soll nach sicher be
glaubigter Überlieferung damals Rapp sich Pfister gegenüber 
geäußert habend).

Als Pfister am Abend des 17. Oktober in Begleitung 
Wachmanns wiederum in Schwyz eintraf, meldete er sofort der 
versammelten Tagsatzung, was er in Bern erlebt hatte. Es 
kam zu langen Unterhandlungen zwischen ihm, Reding, der 
diplomatischen Kommission und dem inzwischen ebenfalls nach 
Schwyz herbeigeeilten Kriegsrat.

Abermals wurde beschlossen, dem Befehl zur Auflösung sich 
zu widersetzen und weiter zu tagen.

Gleichzeitig erfolgte aber unter dem Drucke der immer noch 
drohenden französischen Waffen die Abschieds-Erklärung?^), 
die Tagsatzung werde ihre Vollmacht in die Hände ihrer Kom- 
mittenten zurücklegen, sobald französische Truppen in die 
Schweiz einrücken würden. Eine Proklamation der Tagsatzung 
für die eidgenössische Armee und ein von ihr ebenfalls ab
gefaßtes Manifest an alle Stände, worin diese Erklärung 
wiederum enthalten war, erhöhte noch die Bedeutung derselben.

Trotzdem war Rapp eben im Begriffe, sich selbst nach 
Schwyz zu begeben, um Bonapartes Forderungen durch seine 
Gegenwart endgültig Nachdruck zu verschaffen, da wurde er 
aber unerwartet daran verhindert.

Am 19. Oktober traf nämlich ein Abgeordneter des ener
gischen Generals Ney bei ihm ein, mit der Erklärung, wenn 
nicht sofort dem „àêis des I. Konsuls" ein Genüge geleistet 
werde, so sehe sich die französische Armee genötigt, auf allen 
Punkten in die Schweiz einzumarschieren.

Rapp setzte Reding in zwei Schreiben — das eine durch 
einen Fußboten, das andre durch einen Extrakurier — von 
dieser erneuten Gefahr in Kenntnis und fügte denselben den 
bedenklichen Nachsatz hinzu: „Bedenken Sie bei Ihrer Antwort, 
daß Sie über Krieg und Frieden entscheiden werden. — Mein 
Courier hat den Auftrag, sich nicht länger als 1 Stunde in 
Schwyz aufzuhalten."?^)

V
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Der Extrakurier langte mit dem Schreiben noch am
19. Oktober abends um 10 Uhr in Schwyz an und hatte den 
eben erwähnten Befehl, nur 1 Stunde auf die Antwort zu 
warten. Trotzdem mochte Reding in Anbetracht der späten 
Stunde keine Sitzung mehr einberufen; er fertigte den Kurier 
kurzer Hand mit der Empfangsanzeige des Schreibens ab.

Eine Stunde nach der Rückkehr des Kuriers reiste Ney's 
Adjutant wiederum nach Genf ab.

Tags darauf wurde über die Antwort der zwei am Abend 
vorher eingelaufenen Schreiben beraten, und auf Antrag der 
diplomatischen Kommission eine zwar höfliche, aber wiederum 
ablehnende Antwort nach Bern gesandt, man könne sich nicht 
entschließen, einstweilen weder die Tagsatzung noch ihre Armee 
aufzulösen?«).

Nun fertigte der rasch zufahrende Ney die Befehle an seine 
untergebenen Truppenkommandanten aus, und von Genf, Viel 
und Hüningen her rückten die Franzosen wiederum in unser 
Land ein. Am 21. Oktober betraten die ersten Bataillone 
Basel; und um Mitternacht des 22. schreckten 18 Kanonen
schüsse, zu Ehren der Ankunft des Oberbefehlshabers Ney, Bern 
und Umgebung auf??). Er ersetzte zugleich Verminac als be
vollmächtigter Minister in der Schweiz.

Als am 26. Oktober ein Abgesandter Ney's, der Adjutant 
Vschet, in Schwyz erschien mit der Erklärung, der General Ney 
erwarte nun, daß die Tagsatzung auseinandergehe, wurde da
mit nicht mehr länger gezögert. Trotzdem Hirzel immer noch 
die Meinung vertrat, man müsse bis zum Erscheinen der fran
zösischen Bajonette in Schwyz ausharren, vermochte er damit 
den gesunkenen Mut seiner Gesinnungsgenossen nicht wieder zu 
heben. Es wurde im Gegenteil dem Adjutanten die schon öfters 
angeführte Erklärung abgegeben, „die Tagsatzung sei längstens 
entschlossen gewesen, sobald französische Truppen die Schweiz 
betreten würden, auseinanderzugehen; da nun dieses geschehen, 
so werde sie sich auflösen."?«)
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Am gleichen Tage wurde auch die eidgenössische Armee, 
soweit sie noch vorhanden war, ausgelöst und Oberst Pfpffer 
nach Bern abgesandt, um dem General die Auflösung der eid
genössischen Tagsatzung und die Entlassung ihrer Truppen an
zuzeigen. Diese Armee hatte sich seit den Tagen von Murten 
und Moudon keine Lorbeeren mehr geholt. Sie zog sich be
kanntlich seit dem 14. Oktober kontinuierlich zurück, und als 
einen Tag später die Berner ihr bedeutendes Détachement 
zurückberiefen, bestand das übrige Kontingent nur noch aus 
ca. 2800 Mann.

Anfangs konzentrierten sie sich, wie gesagt, auf Herzogen- 
buchsse und Burgdorf; am 19. Oktober wurden sie aber, „in 
der Absicht, Ruhe und Ordnung in den rückwärts vom Kanton 
Bern liegenden Cantonen zu unterhalten, die der gegen
wärtigen Ordnung der Dinge zuwiderlaufenden Schritte der 
helvetischen Regierung zu hemmen, und die helvetischen 
Truppen genau zu beobachten", auf die Grenzen der Kantone 
Luzern und Baden verteilt. Dabei erhielten die Komman
danten genaue Instruktionen. Dort blieb sie tatenlos bis zu 
ihrer Auflösung am 26. Oktober.

Am 27. Oktober hielt die Tagsatzung ihre letzte Sitzung 
ab. Man beschloß, sich ruhig in das Kommende zu ergeben und 
die Gesinnung des I. Konsuls als „sehr wohltätig" anzusehen. 
„Loumstter-vous! Is premier consul u les meilleurs intentions!" 
riefen sich die Gesandten beim Abschiede gegenseitig zu. Da
mals wurden auch wieder die Regierungen Österreichs, Ruß
lands, Großbritanniens, Spaniens und Preußens in „un
verfänglichen Ausdrücken" von der „Endschaft" der Tagsatzung 
in Kenntnis gesetzt?»).

„Hierauf ward diese letzte Sitzung beschlossen, und all
gemein, auf Eidgenössische Weise herzlich Abschied genommen; 
ein ächt schweizerischer Handschlag und eine Thräne im Aug', 
waren bedeutender als viele Worte. Schon diesen Nachmittag 
und folgenden Morgen früh, sind die meisten Gesandten ab
gereist, und den 28. und 29. sind französische Truppen in Zürich
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und nachioärts in den oberen Kantonen eingerückt" — mit 
diesen Worten geht auch Merians Bericht zu Ende.

Werfen wir nun noch, nachdem wir den äußeren Verlauf 
der Tagsatzung und ihr Schicksal aus Merians Berichte ein
läßlich kennen gelernt haben, einen kurzen Blick auf ihre übrige 
Tätigkeit, auf was sie hinzielte, was sie wollte, mit was sie 
sich außer dem Dispute mit Frankreich über ihr Sein oder 
Nichtsein überhaupt noch abgegeben hat.

Wir haben schon erwähnt«»), daß die Hauptaufgabe der
selben darin hätte bestehen sollen, der Schweiz eine Verfassung 
zu geben, nach deren Grundsätzen unserm Lande ein ruhiges 
und glückliches Dasein beschieden sein sollte.

Der Ausbau einer solchen Verfassung war durchaus nicht 
leicht; schon die Zulassung der ehemaligen zugewandten Orte 
und Vogteien unter die verbündeten Stände bedingte eine 
gründliche Neuordnung aller Verhältnisse. Wir dürfen uns 
daher nicht wundern, wenn wir erfahren, daß die Tagsatzung 
gleich in den ersten Tagen mit Petitionen und Begehren der 
verschiedensten Art förmlich überflutet wurde.

Die Mehrzahl derselben betrafen hauptsächlich Gesuche 
und Wünsche der neuen Kantone, deren endgültige Organi
sation damals von der Tagsatzung vollzogen werden sollte. 
Den Anfang machten die vier Gemeinden Dietikon, Schlieren, 
Oettwil und Hüttikon, bisher dem Kanton Baden zugeteilt; 
sie kamen zu der Tagsatzung Anfang Oktober mit der Bitte, 
fortan dem Kanton Zürich einverleibt zu werden.

Ein ähnliches Ansinnen stellte die Stadt Stein, deren 
Gebiet zur Zeit der Helvetik dem Kanton Schaffhausen zu
geteilt, seither aber zu verschiedenen Malen interimistisch von 
Zürich wieder mit Beschlag belegt worden war. Die Bewohner 
dieses viel umstrittenen Gebietes wünschten nun endgültig 
Zürcher zu bleiben. Ebenso verlangten das Kelleramt und die 
Herrschaft Sax im Rheintal Anschluß an Zürich; Muri Meyen- 
berg und die obern freien Ämter und Umgebung wünschten 
dem Kanton Zug einverleibt zu werden.
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Am meisten Mühe hätten wohl das St. Gallische Fürsten
land, Toggenburg und das Rheintal, die Überreste der Kantone 
Linth und Säntis, der Tagsatzung beim Ausbau ihrer Ver
fassung gemacht. Die Bewohner von Utznach, Sargans und 
Easter wünschten teils Verbindung mit Schwyz, teils ver
langten sie Ermächtigung zur Gründung eines besonderen 
Kantons mit nur losem staatsrechtlichem Zusammenhang, 
ähnlich demjenigen von Appenzell und llnterwalden. Gams 
und Werdenberg warben um die Gunst Appenzells.

Die Städte St. Gallen und Rapperswil konstituierten sich 
auf dem alten Fuß als Stadtrepubliken, und um die Ver
wirrung in der Ostschweiz voll zu machen, tauchte auch der 
berüchtigte Fürstabt Pankratz wieder auf, nachdem er bereits 
einen Geschäftsträger nach Schwyz gesandt hatte, um sich seines 
ehemaligen Besitzes wieder zu versichern.

Endlich kamen noch Abgesandte der drei Bünde mit der 
Erklärung, Bünden wünsche auch in Zukunft nur als zu
gewandter Ort angesehen zu werden^). Die meisten dieser 
Begehren, welche bei ihrem Einlaufen sofort der diplomatischen 
Kommission zur Berichterstattung überwiesen wurden, kamen 
im Schoße der Tagsatzung überhaupt nicht mehr zur Besprechung.

Die Petenten wurden jeweilen auf ruhigere Zeiten ver
tröstet. Sicher ist nur, daß man in Schwyz fest entschlossen 
war, sich einer erneuten weltlichen Herrschaft des Fürstabts 
von St. Gallen mit allen Kräften zu widersetzen, und dies 
dem dorthin gesandten Geschäftsträger des Abtes unmittelbar 
nach seiner Ankunft deutlich zu verstehen gab«?).

Ebensowenig bezeugte man in Schwyz Lust, dem unnützen 
Drängen einer jeden noch so kleinen Herrschaft nach eigener 
territorialer Unabhängigkeit Rechnung zu tragen und dadurch 
das „Chaos" in den St. Gallischen Landen noch zu vermehren. 
Die Tagsatzung trachtete vielmehr darnach, alle eben erwähnten 
Gebiete zu einem Kanton St. Gallen zu vereinigen, ohne 
freilich bei der Abneigung der einzelnen Bestandteile gegen 
diese Verschmelzung ans Ziel zu gelangen«»).
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Nicht weniger Schwierigkeiten bot die Frage der Bundes
verfassung. Der Entwurf derselben lag, wie schon erwähnt, in 
den Händen der diplomatischen Kommission und ist, so wie er 
uns heute überliefert ist, vornehmlich das Werk Merians und 
Hirzels. Gleich Merian war auch Hirzel von der Notwendigkeit 
einer föderativen Verfassung mit starker Zentralgewalt für die 
Schweiz überzeugt.

Es wurde deshalb ein derartiger Entwurf ausgefertigt; 
in einer der letzten Sitzungen — am 24. Oktober — wurde der
selbe, vermutlich, um von der unverdrossenen Tätigkeit der 
diplomatischen Kommission in Schwyz Zeugnis abzulegen, der 
Tagsatzung vorgewiesen.

Als Vundesbehörde figurierte darin ein sogenannter 
„eidgenössischer Rat", dessen Befugnisse die Leitung der aus
wärtigen Politik, Oberaufsicht und Direktion des Militär
wesens und Vermittlungen bei interkantonalen Streitigkeiten 
sein sollten. Der Rat bestand aus je einem Mitgliede jedes 
Kantons und wählte aus seiner Mitte den Präsidenten. „Der 
gemein eidgenössische Rat" — so heißt es in jenem Entwurf — 
„versammelt sich jährlich zu bestimmter Zeit, und bleibt so 
lange beisammen, als es die Geschäfte erfordern."

Zur Erledigung der laufenden Geschäfte ernennt er einen 
permanenten Ausschuß, wobei die verschiedenen Regierungs- 
sormen und die Parität der Kantone möglichst berücksichtigt 
werden sollen.

Die endgültige Beschlußfassung über Krieg und Frieden, 
Bündnisse, Verträge, Militärkapitulationen und dergleichen 
ward wiederum einer Tagsatzung anheimgestellt; dieselbe sollte 
ordentlicherweise aus je einem Vertreter jedes Kantons ge
bildet werden und wie vor alters nach Instruktionen stimmen, 
wobei die Zweidrittelmehrheit der Kantone erfordert wurde.

Mitglieder des eidgenössischen Rates durften nicht zugleich 
als Deputierte in der Tagsatzung gelten. Zur Bestreitung der 
eidgenössischen Ausgaben sollte das Münzwesen, ferner das 
Pulver-, Bergwerks-, Post- und Salzregal dienen; auch die



„in den Vefreiungsakten der ehemaligen gemeinen Herrschaften 
ausdrücklich vorbehaltenen Domänialbesitzungen" dazu ver
wendet werden. Endlich wurde im Bedarfsfälle den Kantonen 
die Erhebung einer Bundessteuer „nach einem billigen Ver
hältniß" in Aussicht gestellt^).

Soweit das Gutachten der Kommission. Vom Jnstruktions- 
wesen und der Zweidrittelmehrheit mochte auch der politisch 
etwas weitsichtigere Hirzel noch nicht lassen. Wir dürfen uns 
darüber nicht wundern; sind doch diese, mit jeder energischen 
Ausübung der Bundesgewalt in direktem Widerspruch stehenden 
Bestimmungen in spätern Verfassungen noch jahrzehntelang 
beibehalten worden.

Trotzdem bedeutete der Verfassungsentwurf ein Fortschritt 
auf dem Gebiete der Zentralisierung, und es scheint mir höchst 
fraglich, ob die Urkantone bei ihrer unüberwindlichen Ab
neigung gegen jede Art von Zentralgewalt demselben jemals 
ihre Zustimmung gegeben hätten. Möglicherweise ersparte in 
dieser Hinsicht Napoleons Intervention der Tagsatzung manchen 
harten Kampf und nutzlose Arbeit.

Andererseits ist allerdings nicht zu verkennen, daß die 
Tagsatzung, bei normalem Verlauf der Dinge, ohne das Ein
greifen Frankreichs, die helvetische Regierung gestürzt hätte 
und imstande gewesen wäre, vorübergehend die ganze Schweiz 
unter ihre Herrschaft zu beugen.

Zur Erhärtung des eben Gesagten mag die rasche Er
oberung der Stadt Freiburg dienen, deren Deputierter, Rats
herr Baumann, schon am 14. Oktober in Schwyz erschien und 
den Anschluß der deutschen Landesteile seines Kantons an 
Schwyz mitteilte. Wären wohl dem Beispiele jener Stadt nicht 
auch in Bälde die französischen Landesteile des Kantons und 
die ganze Waadt nachgefolgt?

Das energische Wiedereingreifen Frankreichs in die innere 
Politik der Schweiz mußte die übrigen Großmächte von neuem 
beunruhigen, um so mehr, als die Tagsatzung in den oben er
wähnten Schreiben dieselben von ihrem Rechte, sich endlich
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selbst zu konstituieren, offiziell in Kenntnis gesetzt hatte. Zu
gleich war in jenen Noten um ihre „wohlwollende Unter
stützung" gebeten worden. Die französische Einmischung erregte 
deshalb in der Tat „europäisches Aufsehen".

Zunächst war es England, das seinen Unmut über das 
Geschehene in unzweideutiger Weise ausdrückte. Die hohe 
Protektion, deren sich die Schweiz damals von feiten Eng
lands zu erfreuen hatte, gab überhaupt dem I. Konsul den 
erwünschten Anlast, noch einmal gründlich mit unserm Lande 
abzurechnen. Diese Protektion äußerte sich in wiederholten 
Umtrieben englischer Agenten in der Schweiz zugunsten 
einer europäischen Gegenrevolution, nicht minder in heftigen 
Zeitungsartikeln, deren Spitzen gegen Napoleon und seine 
Politik in der Schweiz gerichtet waren. Deshalb erscheint die 
erneute Intervention des I. Konsuls in der Schweiz vom fran
zösischen Standpunkte aus durchaus verständlich.

Einzig in England rief aus diesem Grunde die Prokla
mation von St. Cloud und ihre Folgen einen Sturm der Ent
rüstung hervor. Man empfand daselbst mit dem aufs neue so 
stark heimgesuchten Lande das tiefste Mitleid und eröffnete zum 
Teil selbst Subskriptionen zugunsten der Schweizer. Auch offi
ziell bekundete man in Großbritannien die wärmste Sympathie, 
indem das Britische Ministerium am 10. Oktober dem fran
zösischen Gesandten in London, Otto, sein tiefes Bedauern über 
die voreilige Proklamation vom 30. September ausdrückte. 
Gleichzeitig ging, wohl um Englands Beschwerden mehr Nach
druck zu verleihen, ein neuer englischer Agent, John Moore, 
mit Geld wohl versehen nach dem Festlands ab. Er setzte 
sich in Konstanz fest, und es gelang ihm, binnen kurzem diese 
Stadt zu einem Zentrum unzufriedener Berner und Zürcher 
Aristokraten zu machen. Auch in den Kreisen der Tagsatzung 
begann man sich lebhaft für den englischen Agenten zu interes
sieren.

Napoleon wollte Englands Provokation zunächst nicht 
unerwidert lassen. Am 16. Oktober enthielt deshalb der Moni-
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teur einen von Talleyrand redigierten Artikel über die Revo
lution in der Schweiz, der an den bayrischen Minister Herrn 
von Tetto gerichtet roar; das Schreiben sollte England be
schwichtigen, wurde doch darin ein weiteres Einschreiten in der 
Schweiz nur insofern prophezeit, als dasselbe zur Sicherstellung 
der vollkommenen Unabhängigkeit daselbst nötig sei««).

Allein diese Erklärung machte in England nicht den min
desten Eindruck, deshalb änderte auch Napoleon seine Taktik. 
Der beständigen englischen Intriguen in der Schweiz über
drüssig, ließ er am 19. und 23. Oktober die beiden berüchtigten 
Depeschen an Otto zu Handen des britischen Kabinetts schreiben, 
die ihn für immer mit England verfeinden sollten««). In der 
Schweiz duldete eben damals Napoleon keinen andern Einfluß 
als den französischen; es ist dies um so begreiflicher als er 
wußte, daß die übrigen Großmächte ihrer eigenen verwickelten 
auswärtigen Politik wegen nicht in der Lage waren, zugunsten 
der Schweiz einzugreifen.

Angesichts dieser Untätigkeit der Großmächte mußte die 
Tagsatzung Napoleons Befehlen gehorchen und sich so schnell 
wie möglich auflösen.

Am 28. Oktober reiste infolgedessen Merlan von Schwyz 
ab; er begab sich über Zug und Baden unverzüglich nach Basel, 
woselbst er am 30. Oktober wieder eintraf. Als der Schwyzer 
Deputierte unsre Stadt wieder betrat, war es daselbst mit der 
Herrlichkeit der konservativen Regierung bereits zu Ende ge
gangen.

Am 25. Oktober war nämlich der Regierungsstatthalter 
Ryhiner von Liestal wiederum nach Basel zurückgekehrt, nach
dem die Znsurrektionsregierung, durch den Einmarsch einer 
großen Zahl französischer Truppen am 21., von der Unmöglich
keit der Durchführung einer Gegenrevolution überzeugt 
worden war.

Ryhiner setzte alsbald durch eine Publikation seine Mit
bürger von seiner Wiedereinsetzung in Kenntnis«?). Die da
mals eben um mehrere Deputierte der Landschaft vermehrte
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Munizipalität und Eemeindekammer wurde von ihm auf
gefordert, „in die Verfassungsmäßigen und gesetzlichen Schranken 
zurückzutreten", und leistete dieser Aufforderung ohne weiteres 
Folge«»). Trotzdem wurde Johann Rudolf Fäsch, bisher Prä
sident der Verwaltungskammer, seiner Stelle kurzer Hand ent
hoben. „Die Art," — so drückt sich Ryhiner über ihn aus — 
„wie er sich während der Dauer der Insurrektion benommen 
hatte, seine ungescheut ausgestoßenen Lästerungen gegen die 
Regierung, bezeichneten ihn mir als einen Mann, der nicht 
länger im Dienst der Regierung bleiben und eine der ersten 
Stellen im Canton bekleiden soll."«»)

Auch an Merians Entsetzung eines Präsidenten der Muni
zipalität arbeitete unser etwas erbitterter Regierungsstatt
halter mit vielem Eifer; die Zusammensetzung der Basler 
Munizipalität gefiel ihm überhaupt nicht mehr; bestand sie 
doch größtenteils aus Männern, deren Patriotismus durch ihr 
Benehmen während der Insurrektion in seinen Augen kom
promittiert war. „Die Regierung könne nicht wollen," — 
schrieb er darüber an den Vollziehungsrat — „daß die Geschäfte 
von solchen Leuten geführt werden, indem der Parteigeist da
durch genährt würde und durch erklärte Feinde Frankreichs die 
bisher wünschbaren Erleichterungen dorther nicht erzielt werden 
könnten."

Ryhiner unterläßt es dabei schlauer Weise, die Frage aus
zuwerfen, ob die Entschlüsse der helvetischen Kantonalregierung 
nicht eben so sehr dem Parteigeiste — nur in entgegengesetztem 
Sinne — unterworfen seien. Ryhiner vermochte seinen großen 
Unwillen über die Insurrektion in Basel vom 13. September 
bis zum 25. Oktober so wenig zu verbergen, daß er den Bericht 
über die Verhandlungen jener provisorischen Regierung, der 
sich im Protokoll der Munizipalität befand, entfernen und ver
mutlich vernichten ließ. Wenigstens ist er nirgends mehr zu 
finden, was um so bedauerlicher ist, als wir über die Politik 
der Basler Regierung in diesen Tagen nur spärlich unter
richtet sind.
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Ryhiners Gehässigkeit kränkte den eben zurückgekehrten 
Merian aufs heftigste; er gab deshalb am 11. November seine 
Demission. Schon tags darauf lief vom hier weilenden fran
zösischen Brigadegeneral Chancel Befehl zu seiner Arretierung 
ein; den Grund dazu gab seine Teilnahme an der Schwyzer 
Tagsatzung. Merian wußte sich jedoch der Arretierung durch 
seine plötzliche Flucht zu entziehen. Er begab sich auf Reisen 
und blieb bis zum März 1803 landesabwesend«»).

Trotzdem müssen wir uns hüten, zu scharf über Merian 
zu urteilen; Standhaftigkeit in Not und Gefahr war eben 
niemals seine starke Seite. Unantastbar war jedoch seine 
Ehrenhaftigkeit.

Die Basler Gemeindeverwaltung hatte ihm nämlich vor 
seiner Abreise nach Schwyz 100 Louisd'or zur Bestreitung der 
Unkosten daselbst zustellen lassen. Als er nach Basel zurück
gekehrt war, erstattete er dieselben der Verwaltung sofort 
wieder zurück und anerbot sich, die ganzen Kosten der Reise auf 
sich zu nehmen, „da der Zweck der Tagsatzung durch bekannte 
Hindernisse nicht habe erfüllt werden können"^).

Auch wiederholtes Drängen der Gemeindeverwaltung 
brachte ihn von seinem Entschluß nicht mehr ab. Es gereicht 
ihm das um so mehr zur Ehre, als er durchaus nicht mit Elücks- 
gütern gesegnet war.

Es gilt wohl als sicher, daß Merian dann bei seiner Rück
kehr den eben besprochenen Bericht abfaßte. Es muß sich eine 
Menge von Unwillen und Verdruß in dem sonst harmlosen und 
wohlwollenden Manne während der Zeit dieses Exils auf
gehäuft haben. Einige Bemerkungen, die vermutlich erst nach
träglich seinem Manuskript beigefügt wurden, lasten dies 
deutlich erkennen; trug er sich doch damals eben mit dem Ge
danken, das Memoriale dem Drucke zu übergeben. Er äußerte 
sich damals über das schon erwähnte Schreiben Talleyrands 
an Cetto vom 15. Oktober 1802 folgendermaßen:

„Dieses Schreiben ist ein abermaliges trauriges Veweis- 
tum der zwar schon längst bekannten Wahrheit, daß nämlich
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Minister, Könige und Fürsten durch unächte Rapports nur 
allzu oft irre geführt werden. Wäre diesem Minister die wahre 
Lage der Schweiz nicht vorenthalten worden, würde er gewiß 
nicht gesagt haben, die letzten Vorfälle seien durch Intrigue und 
Geld bewirkt worden, die Schweiz war mit ihrem Umsturz be
drohet. Das Volk ist in seine Wohnungen zurückgekehrt; diese 
rechtschaffenen Menschen drohen nun, ihre Waffen gegen die
jenigen zu kehren, welche sie angeführt haben.

Man sehe hier vorn die Akten, da die Truppen erst den 
26. auf Befehl der Tagsatzung verabschiedet worden; da sie 
immer mit aller Rechtschaffenheit ausgehalten, und in bester 
Ordnung und mit Mißvergnügen, daß sie nicht avancieren 
durften, heim gezogen sind.

Die Acten zeigen zur Genüge, daß keine Frage davon war, 
das Volk wieder unter das Joch zu bringen, die Deputirten 
von den ehemaligen Untertanen sind ganz brüderlich in die 
Tagsatzung aufgenommen worden. Und was für eine grobe 
Unwahrheit ist diesem Minister einberichtet worden, als ob 
die Schweizer-Armee aus einer Handvoll unruhiger Emigranten 
und Überläufern von fremden Armeen besteht und daß dieselbe 
mit Feuer und Schwert Hause."

Des fernern verbreitete sich Merian damals über das be
kannte Schreiben Bonapartes vom 10. Dezember 1802 an die 
Schweizerischen Deputierten, desgleichen über seine Rede am 
12. Dezember vor dem Fünferausschuß der Schweizerischen 
Deputation anläßlich der Beratung der Mediationsverfassung. 
Er singt bei dieser Gelegenheit der eben zu Grabe getragenen 
helvetischen Republik einen wenig ruhmvollen Grabgesang, in
dem er sagt:

„Bonapartes Schreiben vom 10. December ist eine der 
wichtigsten Urkunden, welche seit der Revolution bekannt ge
worden sind. Dasselbe, und die Erläuterung vom 12. Christ- 
monat beweiset das unverantwortlichste Betragen der hel
vetischen Republik gegen die ganze Schweiz, welcher die 
Wahrheit offenbar hintergehalten und dadurch alles Unglück,
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welches das Vaterland gedrückt, angerichtet und verlängert 
worden. Denn um das verhaßte und unerschwingliche Einheits
system durchzusetzen, um ihrem Ehrgeiz, Herrschsucht und großen 
Einkünften alles aufzuopfern, um durch stehende Truppen alles 
zu erzwingen — und dadurch und durch Unterhaltung mehrerer 
Gesandter und einer kostspieligen Centralregierung und un
zählbaren Menge Beamten und Schreibern allen Wohlstand 
und alle Vorratskammern nicht nur zu erschöpfen, sondern noch 
überdies eine ungeheure Schuldenlast auf den Staat zu wälzen, 
hat die helvetische Regierung immer vorgegeben, daß die Ge
sinnung der französischen Regierung, die Einheit, die Central- 
regierungen und die neue Constitution dies verlangen, daraus 
die übrigen Folgen entstanden sind. Man bemerke nun aber 
wohl was Bonaparte über diese Gegenstände spricht:

Die Schweiz gleicht keinem andern Staat. Die Natur 
selbst hat dieses Land zu einem föderativen Staat gebildet, sie 
bezwingen wollen, ist nicht die Sache eines weisen Mannes. 
Das Interesse eurer Nation besteht in einer föderativen Orga
nisation, nach welcher jeder Canton nach seiner Sprache, Reli
gion, Sitten, Interesse und Meinung eingerichtet ist.

Weder Finanzen noch Kriegsmacht noch Verwaltung 
können bei euch gleichförmig sein, nie habt ihr besoldete 
Truppen unterhalten. Ihr könnt keine großen Finanzen haben, 
nie keine auswärtigen beständigen diplomatischen Agenten 
unterhalten.

Nur Neutralität eures Landes und eine weise Familien- 
verwaltung können euch erhalten. Dieses ist die Sprache, die 
ich immer gegen alle eure Deputirten geführt habe, wenn sie 
mich über eure Angelegenheiten um Rat gefragt hatten, sie 
schien mir in der Vernunft gegründet. Zu Aufstellung einer 
Centralregierung ist euer Land zu arm. Ihr habt stete Ver
änderungen vorgenommen die nichts taugten. Der 11. April 
1798 und eure letzte Verfassung haben nie meinen Beifall 
gehabt."

„Was für eines unbeschreiblichen Betruges" — fährt nun
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Merian fort — „das Wort Hochverrat ist noch zu mild — hat 
sich also die helvetische Regierung und vorzüglich derselben 
Vorsteher und ihre Gesandten gegen die ganze Nation schuldig 
gemacht. Diese wäre längstens mit einer erträglichen Consti
tution in Ruhe. Unglück von mehreren Jahren und ungeheure 
verschwendete Summen wären vermieden worden, hätte man 
nicht die Wahrheit verfälscht. —

Bonaparte sagt: Der 11. April und eure letzte Verfassung 
hat nie meinen Beifall gehabt, und doch ward der ganzen 
Schweiz vorgegeben, diese Constitution habe die Genehmigung 
in Paris erhalten. Dieses falsche Vorgeben veranlaßte, daß 
viele taufende gar nicht stimmen wollten. Hätte man die 
wahre Antwort gewußt, so wäre diese Constitution gewiß von 
mehr als der Einwohner verworfen worden; auch wäre 
der letzte Aufstand im Herbst nie erfolgt. Und was das 
Wichtigste ist, so werden dadurch alle Schritte und Aufstände 
gerechtfertigt, welche gegen eine so treulose Regierung vor
genommen worden sind.

Und welches Zutrauen gewinnen die Mitglieder derselben 
für die Zukunft? Ausschließung von allen E. Stellen wäre die 
gelindeste Strafe. Und schwer soll dieses Vergehen auf ihrem 
Gewissen liegen — und alles das Unglück, das sie verursachet, 
muß ihnen in der letzten Todesstunde vor ihren Augen schweben 
und einen harten Kampf verursachen; den ungestraft versündigt 
man sich nicht an einer unschuldigen biederen Nation."»?)

Es sieht beinahe aus, als ob Merian allen diesen eben 
erwähnten Äußerungen Napoleons Glauben geschenkt hätte, 
und dann war es allerdings um seine Menschenkenntnis schlimm 
bestellt. Er übersieht dabei nämlich vollständig, daß der 
Napoleon von 1798 und derjenige vom Ende des Jahres 1802 
ganz verschiedene Menschen waren. Napoleon war es bekannt
lich neben Reubel in erster Linie, der die Einheitsverfassung 
vom 11. April 1798 für die Schweiz entwarf; folglich ist der hier 
erwähnte Ausspruch von ihm : „Der 11. April habe nie seinen Bei
fall gehabt", zum mindesten eine starke Entstellung der Tatsachen.
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Merlan mag sich dessen auch teilweise bewußt gewesen 
sein; meiner Ansicht nach gehen wir vermutlich nicht irre, wenn 
wir annehmen, es sei ihm hier vor allem darauf angekommen, 
der abgetretenen helvetischen Regierung noch möglichst viel 
anzuhängen und sie noch vollständig zu diskreditieren; hiezu 
waren ihm alle Äußerungen aus Napoleons Munde gut genug, 
gleichgültig, ob sie nun mit der Wahrheit übereinstimmten 
oder nicht.

Ähnliche Bemerkungen hatte bekanntlich Napoleon auch im 
Jahre 1801 am 30. April gegenüber den helvetischen Abgeord
neten in Malmaison fallen lassen.

Um nun zum Schlüsse noch zu einer vollständigen Würdi
gung der Schwyzer Tagsatzung zu gelangen, müssen wir vor 
allem die Frage auswerfen, ob sie den Charakter einer natio
nalen Erhebung oder einer bloßen Insurrektion getragen habe. 
Merian enthält sich in dieser Beziehung jeglicher Bemerkung, 
wäre auch schwerlich im Fall gewesen, ein unparteiisches Urteil 
darüber zu fällen. Wollen wir zu einer befriedigenden Lösung 
dieser Frage gelangen, so müssen wir uns zunächst vergegen
wärtigen, daß die föderalistische Opposition erst in dem Augen
blicke losbrach, als Frankreich die Schweiz sich selbst zu über
lassen gesonnen war.

Wir können somit den in Schwyz versammelten Tagherren 
nicht das Zeugnis ausstellen, als ob sie die langjährige Fremd
herrschaft abschütteln und nationale Selbständigkeit hätten 
schaffen wollen. Im Gegenteil; wir erinnern uns, daß die 
eine wie die andere Partei zur Ausführung ihrer Pläne die 
Hilfe Frankreichs anrief; Reding und seine Gesinnungsgenossen 
bekanntlich diejenige des französischen Gesandten Verninac de 
St. Maure in der Schweiz, Dolder und die übrigen Mitglieder 
der helvetischen Regierung diejenige Bonapartes direkt.

Die französische Unterstützung wurde nun allerdings der 
reaktionären Partei nicht zu teil, da es dem französischen Ge
sandten an Mut gebrach, ihre Sache auch zur seinen zu machen. 
Dennoch mußte aber durch dieses zweideutige Handeln die
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Sache Redings in den Augen der unparteiischen Männer un- 
gemein viel verlieren; denn das mußte sich jeder eingestehen, 
daß bisher mit Hilfe Frankreichs noch niemals in der Schweiz 
nationale Selbständigkeit geschaffen worden sei.

Vielmehr scheint mir der ganze Zwist infolge des Ehr
geizes der reaktionären Partei, endlich einmal Meister zu 
werden und den Revolutionären die Gewalt zu entwinden, 
entstanden zu sein. Es kam ihr dabei zugute, daß sie damals 
von entschlossenen Führern geleitet worden war.

Allein gerade als es sich darum handelte, der von der 
helvetischen Partei wieder ins Land gerufenen französischen 
Invasion zu steuern, versagte die Tagsatzung vollständig. Wir 
gestehen offen, daß es damals keine leichte Aufgabe war, 
Napoleon mit Erfolg zu opponieren; allein eine resolute Ant
wort und energisches Handeln, wäre dabei die Tagsatzung samt 
ihrer Armee auch untergegangen, hätte derselben in den Augen 
der Nachwelt Bewunderung verliehen und zu einer günstigern 
Beurteilung verholfen. Wäre trotz der Ankunft Rapps Bach- 
mann am 5. Oktober „mit dem Degen in der Hand" vorgerückt, 
so hätte er sicherlich die helvetische Regierung gestürzt und 
möglicherweise unser Land zu einem nationalen Krieg gegen 
Frankreich hingerissen.

Das ewige Zaudern und den planlosen Widerstand müssen 
wir der Tagsatzung als Schwäche anrechnen. Hiebei mag aller
dings das ungualifizierbare Benehmen der Berner Regierung 
mildernd ins Gewicht fallen, die bekanntlich mitten im Kampfe 
plötzlich kapitulierte und damit die Tagsatzung einer Anzahl 
brauchbarer Führer und einer Menge tüchtiger Soldaten 
beraubte.

Wir können deshalb die ganze Gegenrevolution vom Ende 
des Jahres 1802 lediglich als einen Aufstandsversuch ansehen, 
wie es derselben während der fünfjährigen Dauer der Helvetik 
mehrere gegeben hat, der beim ersten Einschreiten Frankreichs 
sofort erstickt und seiner Führer beraubt werden konnte. —
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Brienz, Christin von Pverdon. vgl. oben p. 194. -ff St. -4. Polit. X. 
11. Ergänzungen bei Strickler, IX p. 195—196. Strickler, IX. 
p. 185. ---Strickler, IX. p. 187ff. St.74.Polit.X. 11. -»> Strickler, 
IX. p. 212. -S) St. 74. Polit. ? 11. °°) St. 74. Polit. X. 11. Strickler. 
IX. p. 152. -i) Strickler, IX. p. 187 p. 221-222 ff. «2) Strickler, IX 
p. 211—212. -») Strickler, IX. p. 212. -ff Strickler, IX. p. 212-214.

Tillier, a. a. O. III. p. 277, Monnard, Eesch. der Eidg. wahrend des 
18. und der ersten Dezennien des 19. Jahrh. Teil IV, p. 319. 
«) Strickler, IX. p. 151—152, x>. 212-214. Tillier, a. a. O. III. 
p. 278. -b) vgl. oben, p. 199/200. Strickler, IX. p. 223. ?-) vgl. 
oben, x>. 200. ?-) Strickler, IX. p. 219-220. ^ Strickler, IX. p. 217-219.

?b) wir werden nicht fehlgehen, wenn wir annehmen, daß unter 
diesen „Formen" die Befolgung der Proklamation Bonapartes vom 
30. September gemeint war. Aber eben diese „Formen" wurden 
damals von der Tagsatzung nicht innegehalten. Nicht nur unterließ 
man es, Deputierte zur Consulta zu wählen, sondern es wurde auch 
beschlossen, so lange zusammen zu bleiben, als man hoffen dürfe, 
zum „Besten des Vaterlandes etwas beitragen zu können."

'ff Strickler, IX. p. 221-222. ?s, Strickler, IX. p. 268-269- 
7°) Strickler, IX. p. 269. 8. ^ Monnard, a. a. O., p. 320. ?s) St. A. 
Polit. 2. 11. 7S) 8t. U. Polit. X. Ergänzungen bei Strickler, IX. 
p. 62. «>) Vgl, oben, p. 179. «ff Vgl. darüber Strickler, IX. p. 56, 
60, 169 und 170, St. 74. Polit. X. 11, Oechsli a. a. O. p. 399 und 417.

82) Es ist dies ein bemerkenswerter Entschluß; denn die Tag
satzung verfolgte im übrigen eine durchaus kirchenfreundliche Politik 
und stellte beispielsweise dem Dekan des Klosters Muri und dem 
Abt von Rheinau die ganze Hilfe zur Wiederherstellung der ver
lorenen Rechte in Aussicht. Oechsli. a. a. O. p. 399. -ff Vgl. 
Oechsli, a. a. O. x> 417, p. 418 und den Bundesverfassungsentwurf 
in Balthasar's Helvetia VII p. 636 und bei Hilty, Helvetik p. 781 ff. 
«-) Strickler, IX. p. 228-230. »-) Oechsli, p. 410-413; Thiers, «ist, 
du consulat 255—257 Sorel, I'Curope et la re vol. kräng. VI p. 270, 
Monnard, a. a. O. p. 298—300, 316—319. ^ Kantonsblatt vom 
29. Weinmonat 1802. «h St. 74. Polit. X. 11. W) St. 74. Polit. X. 11. 
«h St. 74. Polit. X. 11. »h St. 74. Polit. X. 11. 22) §t. K. Polit. X. 11.
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